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VVoorrwwoorrtt  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Lesende,  

der SGB II-Jahres- und Eingliederungsbe-
richt 2022 spiegelt eine Entwicklung wider, 
die zu Jahresbeginn so nicht für möglich ge-
halten wurde. 

Geprägt noch von den Folgen der Corona-
Pandemie startete das Jahr mit einer guten 
Entwicklung des Arbeitsmarktes in unserer 
Region und ebenso guten Integrations-
chancen für die Menschen im Leistungsbe-
zug. Dann nahm der Angriffskrieg gegen die 
Ukraine seinen Lauf. Was hat dies mit dem 
SGB II-Jahres- und Eingliederungsbericht 
2022 zu tun? Sehr viel sogar. Nachdem in 
Europa und auch bei uns zunehmend mehr 
vor dem Krieg flüchtende Menschen aus 
der Ukraine Schutz suchten, erfolgte zum 

01. Juni 2022 der Wechsel für sie ins SGB II. 
Die zweite Jahreshälfte stand unter dem 
Gebot, die Existenzen dieser Menschen 
durch SGB II-Leistungen zu sichern und sie 
auch auf dem Weg der Integration und be-
ruflichen Eingliederung zu begleiten. Diese 
Aufgabe der Krisenbewältigung erreichte 
die Jobcenter zusätzlich neben den beste-
henden Aufgaben. Sprachliche Barrieren, 
Wohnungssuche und vor allem die Sorge 
der geflüchteten Menschen um Angehö-
rige, Freunde, Nachbarn in der Ukraine 
prägten und prägen die Arbeit in den Job-
centern vor Ort. Zum Jahresende sind es rd. 
1.800 Personen im SGB II. Menschen, die 
Zuflucht und Hilfe suchen, aber auch Men-
schen, die mit Leistungen des SGB II und 
Beratung durch die Mitarbeitenden in den 
Jobcentern unterstützt werden wollen. 
Kurz gesagt, eine Aufgabe, für die es kaum 
Vorbereitung gab, uns alle fordert und bei 
der die weitere Entwicklung kaum einzu-
schätzen ist. 

 

Dr. Christian Schulze Pellengahr,  
Landrat 

Detlef Schütt, Dezernent 
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Parallel warf das Bürgergeld seine Schatten 
voraus. Auch wenn das Bürgergeld das be-
stehende System erst ab dem 01. Januar 
2023 ersetzt, ist die Umstellung mit einigen 
Änderungen verbunden, die auch bereits 
im Jahr 2022 vorzubereiten waren. 

Der Jahresbericht wird in bewährter Weise 
Einblicke in das Tagesgeschäft geben und 
zu weiteren Schwerpunktthemen des Job-
centers aus dem abgelaufenen Jahr infor-
mieren. 

So berichten wir über das Arbeitgeberfo-
rum, das nach einer Corona-Pause endlich 
wieder in Präsenz sattfinden konnte. Aber 
auch das digitale Format für Veranstaltun-
gen ist mittlerweile fester Bestandteil un-
serer Arbeit. Gemeinsam mit den Jobcen-
tern im Münsterland haben wir zur „Focus-
woche Langzeitarbeitslosigkeit“ Arbeitge-
bende und Unternehmen im Rahmen eines 
Webinars über Förderangebote informiert. 

Mit dem neuen Angebot „Endlich ein Zu-
hause“ gehen wir stärker das Thema Ob-
dachlosigkeit an, eben auch eine soziale 
Herausforderung in unserer täglichen Ar-
beit. 

Qualifizierung und Bildung gehören zu un-
seren Kernaufgaben und sind fester Be-
standteil unserer Arbeit. Mit dem Bericht 
zum Projekt „IntegrationsbegleiterInnen in 
KiTas“ für Leistungsbeziehende mit Migra-
tionshintergrund bringen wir Sie hierzu auf 
den aktuellen Stand.  

Als weiteren Schwerpunkt haben wir im 
Jahr 2022 das Thema „Partizipation“ aufge-
nommen und stellen Ihnen erste Erkennt-
nisse vor. Hierbei geht es vor allem um ei-
nen Perspektivenwechsel. 

In gewohnter Weise informieren wir Sie na-
türlich über die verschiedenen Leistungs-
angebote im Jobcenter und Sie bekommen 

Einblicke in die Statistiken des vergange-
nen Jahres. 

Trotz erheblicher Veränderungen im Jahr 
2022 konnte das Jobcenter im Kreis Coes-
feld wiederholt auf die niedrigste Arbeits-
losenquote in NRW zurückblicken, wobei 
dieser Erfolg stets im Zusammenspiel aller 
Akteure, die sich für die Belange von Wirt-
schaft und Arbeit einsetzen, gelingen 
konnte und kann. Zu erwähnen sind hier 
neben der Agentur für Arbeit insbesondere 
auch die Träger arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen und alle Netzwerkpartner, die 
sich stets engagiert und innovativ einbrin-
gen. 

Die Themenvielfalt des vergangenen Jahres 
ist groß und spiegelt auch die Breite an Her-
ausforderungen in der Arbeit des Jobcen-
ters wider.  

Der Rückblick ist aber auch die passende 
Gelegenheit, den vielen an der Bewältigung 
der Krisen beteiligten Mitarbeitenden in 
den Jobcentern vor Ort „Danke“ zu sagen.  
Die Jobcenter sind inzwischen geübt und si-
cher einer der wichtigsten Partner bei der 
Bewältigung der jüngsten Krisen gewesen; 
seien es zurückliegende sowie andauernde 
Flüchtlingsströme oder auch die Pandemie. 
Mit diesen Erfahrungen und dem außerge-
wöhnlichen Einsatz der Mitarbeitenden 
des Kreises, aber insbesondere auch vor 
Ort in den Städten und Gemeinden, sind 
die Herausforderungen mit der aktuellen 
Flüchtlingssituation im Kreis Coesfeld gut 
gemeistert worden. Dabei darf an dieser 
Stelle auch einmal auf die gute Vernetzung 
des Jobcenters Kreis Coesfeld als zugelas-
sener kommunaler Träger mit anderen 
kommunalen Partnern, z.B. mit der Auslän-
derbehörde, der Jugendhilfe oder mit dem 
Kommunalen Integrationszentrum hinge-
wiesen werden. 
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Soviel vorab und wir danken Ihnen nun-
mehr dafür, dass Sie sich die Zeit für die 

Lektüre des SGB II-Jahres- und Eingliede-
rungsberichtes 2022 nehmen. 

 

 

Es grüßen Sie herzlich 

 

 

 

Dr. Christian Schulze Pellengahr   Detlef Schütt 

Landrat      Dezernent 

 

Coesfeld, im Februar 2023 
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AA..  JJaahhrreessbbeerriicchhtt    
 
II..  IInntteeggrraattiioonnssbbeegglleeiitteerrIInnnneenn  iinn  KKiiTTaass    
 
Die Integration der Menschen mit Einwan-
derungsgeschichte ist dem Jobcenter des 
Kreises Coesfeld ein wichtiges Anliegen. 
Nach dem Erwerb der deutschen Sprache 
wird diese Zielgruppe seitens des Jobcen-
ters mit arbeitsmarktpolitischen Instru-
menten unterstützt, so dass die Integration 

in den ersten Arbeitsmarkt erfolgreich ge-
lingen kann. Die Erfahrung mit dieser Ziel-
gruppe zeigte, dass es oft die Frauen sind, 
die Schwierigkeiten haben, auf dem Ar-
beitsmarkt Fuß zu fassen. Aufgrund von 
Kinderbetreuung, mangelhaften Sprach-
kenntnissen und fehlenden bzw. nicht an-
erkannten Berufsabschlüssen sind die Ar-
beitsmarktchancen oft ziemlich gering. Das 
Jobcenter des Kreises Coesfeld hat sich das 
Ziel gesetzt, die Integration der Frauen mit 
Einwanderungsgeschichte in den ersten Ar-
beitsmarkt zu unterstützen. „Hand in 

Hand“ mit verschiedenen regionalen Fach-
kräften (u.a. Jobcenter, Jugendamt, Agen-
tur für Arbeit und Vertreterinnen / Vertre-
ter der KiTa-Träger) wurden die Bedarfe im 
Kreis Coesfeld evaluiert. Als Ergebnis 
wurde festgestellt, dass die Nachfrage nach 
geschultem Personal im Bereich der Kin-

dertagesstätten, Kindergärten und Offenen 
Ganztagsschulen (OGS) sehr groß ist. Auf-
grund dieser Erkenntnis entschied sich das 
Jobcenter des Kreises Coesfeld das Projekt 
„IntegrationsbegleiterInnen in KiTas“ 
durchzuführen, damit den Frauen eine be-
rufliche Orientierung und nachhaltige Per-
spektive bzw. Beschäftigung ermöglicht 
werden kann. 

Das Modellprojekt wird seit 2016 vom Mi-
nisterium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration (MKFFI) des Landes NRW 
und der Auridis Stiftung gefördert. Der 
Kreis Coesfeld hat den Träger rebeq GmbH 
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in Zusammenarbeit mit dem Tochterunter-
nehmen AWO Münsterland-Recklinghau-
sen für die Durchführung des Projektes ge-
wonnen. Das Projekt startete am 01. Feb-
ruar 2022 mit 14 Frauen (SGB-II Leistungs-
bezieherinnen) in den Räumlichkeiten der 
AWO am Standort in Dülmen. Bezüglich der 
Eingangskriterien, wie Herkunftsland, Al-
ter, Familienstatus, Sprachkenntnisse, Bil-
dung und (Berufs-)Erfahrungen handelte es 
sich um eine sehr heterogene Gruppe. 
  

Die Zielgruppe des Projektes „Integrations-
begleiterInnen in KiTas“ sind Frauen, die 
eine eigene „Integrationserfahrung“ mit-
bringen und Interesse und Freude an der 
Arbeit mit Kindern haben. Die KiTas sollen 
bei ihrem Erziehungsauftrag durch Fach-
kräfte unterstützt werden, denen die Kul-
tur und die Sprache der Kinder geläufig ist. 
Als Synergieeffekt wird die Integration von 

Kindern und Familien in den KiTas sowie 
auch bei den qualifizierten Frauen und de-
ren Familien nachhaltig unterstützt. Die 
teilnehmenden Frauen werden qualifiziert 
und in Kindertagesstätten als „Mittlerin“ 

zwischen Kindern, Eltern und pädagogi-
schen Fachkräften eingesetzt. Für die 
Frauen stellt die Maßnahme damit ein Zu-
gang zum Arbeitsmarkt und eine gute 
Grundlage für den Einstieg in ein (neues) 
berufliches Tätigkeitsfeld dar. 

Inhaltlich umfasst das Projekt eine fachthe-
oretische Schulung, die auf Bildungsgrund-
sätze NRW (Kinderrechte, Kindeswohl, 
Rolle der Integrationsbegleiterin, Erziehe-
rin und Erzieher usw.) basiert, sowie eine 
Praxisphase in einer KiTa oder OGS. Beglei-
tet werden die Teilnehmerinnen von einer 
erfahrenen sozialpädagogischen Fachkraft.  

Die Teilnahme an der Maßnahme ist für die 
Teilnehmerinnen kostenlos und wird durch 
einen Aktivierungs- und Vermittlungsgut-
schein (AVGS) gefördert. 

Wir, als Projektteam des Jobcenters, erhof-
fen uns, dass die Integrationsbegleiterin-

nen eine bereichernde Ergänzung und Ent-
lastung für die KiTa-Teams werden können; 
als „Türöffner“ ins Arbeitsleben und somit 
als „Motor“ der Integration in Deutschland 
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für die Familien, die über keine oder ge-
ringe Deutschkenntnisse verfügen und ihre 
im Heimatland erworbenen Berufskennt-
nisse als Mehrwert für sich und unsere Ge-
sellschaft einbringen können. Nicht zu ver-
gessen ist dabei das Ziel, den Frauen ein un-
abhängiges Leben zu ermöglichen, bzw. zu 
erleichtern und eine Vorbildwirkung für 
Frauen in ähnlichen Lebenslagen zu erzeu-
gen.  

Mit Abschluss der Maßnahme ergaben sich 
für alle Teilnehmerinnen Anschlussper-
spektiven (z. B. Teilzeitbeschäftigungen in 
Kindertagesstätten oder OGS; Nachholen 

des Hauptschulabschlusses für die Ausbil-
dung als Kindertagespflegerin; Verbesse-
rung der Deutschkenntnisse etc.). 

Nach dem Erfolg des ersten Durchlaufs ent-
schied sich der Träger gemeinsam mit dem 
Jobcenter des Kreises Coesfeld dafür, einen 
zweiten Durchgang anzubieten, der am 01. 
September 2022 am Standort Dülmen mit 
14 Frauen gestartet ist. Geplant ist ein drit-
ter Durchlauf dieser Maßnahme am Stand-
ort Coesfeld. Dieser wird voraussichtlich 
am 01.03.2023 starten. Die Maßnahme ist 
grundsätzlich nicht nur für Frauen, sondern 
geschlechterübergreifend geöffnet. 
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IIII..  EEnnddlliicchh  eeiinn  ZZUUHHAAUUSSEE!!  
 
Das Landesministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales (MAGS NRW) hat am 
20.12.2021 einen Aufruf zur Förderung von 
Projekten zur Verhinderung und Bekämp-
fung von Wohnungslosigkeit mit Förder-
mitteln des Landes durch EU-Mittel veröf-
fentlicht. Nachdem zunächst bereits Pro-
jekte im Rahmen der Initiative „Endlich ein 
ZUHAUSE!“ nur in Kreisen mit besonderer 
Betroffenheit durchgeführt werden konn-
ten, richtete sich dieser Förderaufruf nun-
mehr ausdrücklich an alle Kreise und kreis-
freien Städte, die bisher nicht an dem Pro-
jekt teilnehmen konnten. 

Gefördert werden sog. „Kümmerer“-Pro-
jekte, in denen Fachleute der Sozialarbeit 
und der Wohnungswirtschaft in Form von 
sog. „Tandems“ zusammenarbeiten, um 
niedrigschwellige Hilfen für Menschen zu 
leisten, die von Wohnungs- bzw. Obdachlo-
sigkeit akut betroffen sind oder denen 
diese droht. Dazu sollen die „Kümmerer“ 
bei Problemen zum Wohnungserhalt und 
zur Akquise von Wohnraum neben der 
nachgehenden und präventiven Beratung 
und Betreuung der Betroffenen auch für 
Akteure im Bereich der Wohnungswirt-
schaft (private Einzelvermieter, Woh-
nungsunternehmen, Wohnungsgenossen-
schaften usw.) als Ansprechpartner dienen 
sowie mit anderen relevanten Stellen (Ein-
richtungen der Wohnungslosenhilfe, Bera-
tungsstellen, Jobcenter usw.) zusammen-
arbeiten. 

Auch der Kreis Coesfeld beteiligt sich finan-
ziell an diesem Projekt, welches hier kreis-
weit von den Trägern Alexianer IBP GmbH, 
dem Verein für katholische Arbeiterkolo-
nien in Westfalen sowie der Kommunalen 
Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft 
mbH gemeinschaftlich durchgeführt wird. 

Es besteht auch eine enge Kooperation 
zum Jobcenter des Kreises Coesfeld sowie 
zum Gesundheitsamt mit dem dortigen so-
zialpsychiatrischen Dienst.  

 

Mit dem Start des Projektes im Jahr 2022 
stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Projektes auch Hilfesuchenden und 
Akteuren der Wohnungswirtschaft im Kreis 
Coesfeld als Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner zur Verfügung. Inzwi-
schen konnten auch bereits viele Kontakte 
hergestellt und auch erste Erfolge erzielt 
werden. 
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Zu einem Auftaktgespräch kamen die beteiligten Träger, sowie Vertreterinnen und Vertreter des Krei-
ses Coesfeld aus den Bereichen Jobcenter und Gesundheitsamt im April 2022 auf dem Alten Hof 
Schoppmann in Nottuln-Darup zusammen. Im Austausch freute man sich seinerzeit, dass das Projekt 
auch im Kreis Coesfeld umgesetzt werden kann.  
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IIIIII..  AArrbbeeiittggeebbeerrffoorruumm  22002222  
 

Nach dem gelungenen Auftakt des 1. Ar-
beitgeberforums im Jahr 2019 war klar, 
dass das Interesse der Unternehmen im 
Kreis Coesfeld groß ist, ein solches Format 
ihrem Bedarf entspricht und erneut ange-
boten werden soll. Die Corona-Pandemie 
der letzten beiden Jahre hatte ein solche 
Veranstaltung deutlich erschwert, so wa-
ren Personalverantwortliche aus den Un-
ternehmen im Kreis Coesfeld erfreut, dass 
es am 13. Juni 2022 wieder soweit war.  

Zu Gast in der Steverhalle in Senden boten 
die Initiatoren des Kreis Coesfeld, des Job-
centers, der Wirtschaftsförderung, IHK 
Nordwestfalen und Kreishandwerkerschaft 
Coesfeld sowie der Arbeitsagentur ein Pro-
gramm, das für die Zukunft der Unterneh-
merinnen und Unternehmer wichtig ist. In 
bewährter Form des Impulsvortrages hat 
diesmal Christoph Krause vom Mittelstand-
Digital Zentrum des Handwerkes den Auf-
takt gemacht und zu Frage referiert, wie 
sich Unternehmen in das digitale Zeitalter 
überführen lassen. Er hat in unkonventio-
neller Form dadurch über 50 Vertreterin-
nen und Vertreter von Arbeitgebenden aus 
dem Kreis Coesfeld inspiriert, sich damit 
auseinander zu setzen.  

 

„Die letzten Jahre waren durch die Corona-
Pandemie für viele Unternehmen nicht 
leicht. Aktuell ist mit dem Krieg in der Uk-
raine und dessen Auswirkungen die 
nächste Herausforderung da", erklärte Dr. 
Christian Schulze Pellengahr, Landrat im 
Kreis Coesfeld. Für ihn ist es daher beson-
ders wichtig, Unternehmen die Möglichkeit 
zu bieten, sich auszutauschen, vor allem 
aber Optionen aufzuzeigen, die in der aktu-
ellen Situation helfen und dazu beitragen, 
die Unternehmen zukunftsfest aufzustel-
len. 

 

„Genau deswegen setzen wir weiterhin auf 
das Format des Arbeitgeberforums", be-
richtete Rolf Heiber, Geschäftsführer der 
Agentur für Arbeit Coesfeld, die Mitveran-
stalter des Arbeitgeberforums ist. Er er-
gänzte: "Hier können wir wichtige Unter-
stützungsangebote und Strategien Unter-
nehmen und Personalverantwortlichen 
vorstellen und weitergeben."  
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Der Impulsvortrag leitete in vier Foren 
über, in denen sich die Teilnehmenden an-
schließend zu Innovationen in und aus der 
Krise, der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf oder der Qualifizierung und Bindung 
von Mitarbeitenden informieren und aus-
tauschen konnten. 

 

„Wir brauchen im Kreis starke und innova-
tive Unternehmen. Dazu ist es wichtig, dass 

diese sich auf die Digitalisierung einstellen 
und diese zur Weiterentwicklung des Un-
ternehmens nutzen", verdeutlichte Dr. 
Schulze Pellengahr. „Ich denke, mit dem 

heutigen Programm konnten die Unterneh-
mensvertreterinnen und -vertreter viele In-
formationen, neue Ansätze und gute Anre-
gungen mitnehmen, um größer werdende 
Herausforderungen im Rahmen der Trans-
formation der Wirtschaft und Arbeit im ei-
genen Unternehmen anzugehen", so das 
Fazit von Rolf Heiber. 

 

Auch bei den Teilnehmenden kam das An-
gebot gut an; so war deren Rückmeldung 
durchweg positiv. Viele wünschten sich 
eine Fortführung der Veranstaltungsreihe, 
was die Veranstalter in Aussicht stellten. 
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IIVV..  PPaarrttiizziippaattiioonn  ––  ddaass  JJoobbcceenntteerr  eennttwwiicckkeelltt  ssiicchh  wweeiitteerr  
  
Workshop mit Leistungsbeziehenden und 
Mitarbeitenden 

Seit 2005 arbeiten das Jobcenter des Krei-
ses Coesfeld und die Jobcenter der Städte 
und Gemeinden gemeinsam daran, die be-
rufliche Integration von Leistungsbeziehen-
den zu fördern und ihnen passende Integ-
rationsmaßnahmen in einer Angebotsviel-
falt zur Verfügung zu stellen. Bewährte In-
tegrationsangebote sind im festen Ange-
botsportfolio enthalten, genauso wie neue, 
die sich einem veränderten Bedarf ange-
passt haben. Viele Leistungsbeziehende 
nahmen im Laufe der Zeit eine Berufstätig-
keit oder Berufsausbildung auf oder quali-
fizierten sich weiter. Der Rückgang arbeits-
loser Menschen im Laufe der Jahre aus 
dem SGB II bestätigt diesen Weg. Ziel war 
und ist es weiterhin, den Integrationspro-
zess zu unterstützen, damit die Menschen 
ein leistungsunabhängiges Leben führen 
können. 

 

 

 

2018 hat die Hilfeplanung mit einer Be-
standsaufnahme das Aufgabengebiet und 
die Rahmenbedingungen reflektiert, dar-
aus ein Leitbild entwickelt und auch die 

Qualitätssicherung gestärkt. Ein Schwer-
punkthema war dabei die Grundhaltung 
gegenüber den Kundinnen und Kunden. 
Mit der Grundhaltung ist auch die Bedarfs-
ermittlung für die Menschen im Leistungs-
bezug eng verbunden. Erfolgte diese bisher 
aus der Beratung vor Ort heraus, durch die 
Zusammenarbeit im Rahmen von Maßnah-
meplanung sowie Auswertungen aus der 
Fachanwendung, sollen nunmehr eine 
Rückmeldung zur Wahrnehmung von Leis-
tungsbeziehenden, ihre Perspektiven und 
Erkenntnisse daraus stärker einbezogen 
werden. 

 

 

Umgesetzte und geplante Änderungen im 
SGB II werfen ihre Schatten voraus; das 
Bürgergeld kommt und wird Auswirkungen 
auf die bisherige Beratungsarbeit haben. 
Auch vor diesem Hintergrund gewinnen die 
aktive Beteiligung und die Einbeziehung 
von Kundinnen und Kunden an Bedeutung. 
Direkte Bedarfsermittlungen und ihre Per-
spektiven wurden bisher noch nicht in 
strukturierter Form erhoben und berück-
sichtigt. Wie geht das? Formate gibt es 
viele. 

Mit der Beteiligung von Kundinnen und 
Kunden in Form eines Workshops kommt 
eine weitere Perspektive hinzu. Der erste 
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im Mai 2022 durchgeführte Workshop war 
vorrangig auf einen Dialog ausgerichtet 
und durch offene Fragen geleitet. Anhand 
von Leitfragen orientierte sich der Work-
shop daran, Bedarfe aus der Perspektive 
von Kundinnen und Kunden direkt kennen-
zulernen und zu erfassen, die Perspektive 
von Leistungsbeziehenden und die der Mit-
arbeitenden im direkten Austausch ken-
nenzulernen und besser einzuordnen zu 
können. Die Tagung außerhalb des Jobcen-
ters hat die Bedeutung von Mitwirkung und 
Dialog nochmals unterstrichen. 

Die Erkenntnisse daraus sollen die Bera-
tung durch die Jobcenter weiterentwickeln 
und die Angebotsplanung (Maßnahmen), 
die Terminwahrnehmung sowie Aktivie-
rung und berufliche Integration von Leis-
tungsbeziehenden stärken. 

Ein erstes Resümee: Der Workshop verlief 
in konstruktiv kritischer Weise. Die Aus-
wahl der Themen und Fragestellungen 
bzw. Leitfragen waren für alle verständlich 
und trafen wichtige Aspekte der Zusam-
menarbeit und des Aufeinandertreffens im 
Kontext Jobcenter. Die Beteiligungen ent-
sprachen der jeweiligen Mentalität und be-
wegten sich zwischen kurzen Statements 
bis hin zu ausführlicheren Darstellungen. 
Auch lebhafte Diskussionen und Beiträge 
waren stets von einem wertschätzenden 
Umgang geprägt.  

Welche Wünsche gibt es und was hilft uns, 
besser zu werden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Nachgang zum Workshop berichteten 
Mitarbeitende, dass die Beratungen mit ih-
ren teilnehmenden Kundinnen und Kunden 
nach dem Workshop von mehr Vertrauen 
und Offenheit geprägt waren und das For-
mat des Austausches auch dort nochmals 
positiv bewertet wurde.  

 

verständlichere Schreiben der Verwaltung 

Digitalisierung stärken: Anträge online stel-
len können 

Transparenz der Förderangebote des Job-
centers und Information auf der Homepage 

Arbeitsvermittlung intensivieren: mehr Ar-
beitsstellen einwerben und Vermittlung 
durch die Jobcenter 

wertschätzende Beratung / Gespräche und 
fachliche Kompetenz der Mitarbeitenden 

mehr Mitbestimmung bei der Auswahl von 
Förderangeboten 

offene Sprechstunden der Beratungsfach-
kräfte vor Ort 

ausreichend Zeit für die Beratung 
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VV..  FFookkuusswwoocchhee  LLaannggzzeeiittaarrbbeeiittsslloossiigg--
kkeeiitt  
 
Wie die Jobcenter im Münsterland lang-
zeitarbeitslose Menschen unterstützten 

 

 
 

Während der positive Trend der schrittwei-
sen Erholung auf dem Arbeitsmarkt 2022 
nach der ersten Corona-Zeit weiter fortbe-
steht, gibt es weiterhin viele Menschen, die 
infolge der Corona-Krise ihre Beschäftigung 
verloren und bislang den Wiedereinstieg 
nicht geschafft haben. Auch im Rechtskreis 
des SGB II ist der Anteil langzeitarbeitsloser 
Menschen hoch, die es nicht leicht haben, 
auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 
Gleichzeitig besteht ein großer Angebots-
markt an Stellen; besonders werden Fach-
kräfte von den Unternehmen in der Region 
gesucht. 

Die „Fokuswoche Langzeitarbeitslosigkeit", 
die das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales NRW sowie die Regionaldirek-
tion NRW der Bundesagentur vom 4. bis 
zum 8. April 2022 initiierten, nutzten wir, 
die Jobcenter im Münsterland, am 6. April 
2022 mit einem Webinar für Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgeber, um über weitere För-
derinstrumente zur Integration Arbeitsu-
chender, die Stabilisierung und Nachhaltig-
keit neuer Beschäftigungsverhältnisse so-
wie über ihre Arbeit vor Ort zu informieren.  

 

 

Dabei wurde der Blick gezielt auf langzeit-
arbeitslose Menschen gerichtet. Sie brau-
chen oftmals intensive und individuelle Hil-
fen, um wieder in Arbeit vermittelt werden 
zu können. Neben der Vermittlung in pass-
genaue Arbeitsstellen, der Qualifizierung 
zur Verbesserung ihrer Arbeitsmarktchan-
cen und der Begleitung und Stabilisierung 
in einer neuen Beschäftigung, bieten die 
Jobcenter den Unternehmen finanzielle 
Hilfen für eine nachhaltige berufliche In-
tegration neu eingestellter Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an. 

 

 

 

 

 

 

Wir, das sind die Jobcenter im Münster-
land, die Leistungsbeziehende und Arbeit-
geber zusammenbringen und nach Chan-
cen für beide suchen. Mit diesen Unterstüt-
zungsinstrumenten werden Arbeitgebende 
erreicht und informiert.  Die Personalsuche 
der Unternehmen und Vermittlung arbeit-
suchender Menschen macht nicht an den 
Kreisgrenzen halt. Deshalb ist die gemein-
same Information durch die Jobcenter im 
Münsterland ein guter Ansatz und ein wich-
tiges Anliegen. 

 

 

 

 

Wir unterstützen Men-
schen auf ihrem Weg 
zurück in Arbeit. 

Unser Ziel ist es, eine 
optimale, individuelle 
Förderung für jeden 
von ihnen zu erreichen. 

Jahres- und Eingliederungsbericht 2022

17



 
18 

Wie können die Jobcenter im Münsterland 
Unternehmen und Personalverantwortli-
che bei der Personalgewinnung unterstüt-
zen? 

Inhalte sind unter anderem verschiedene 
Förderleistungen an Arbeitgebende sowie 
Landesprogramme, von denen auch Unter-
nehmen profitieren können. 

 

 

Ziel des Webinars war es, Arbeitgebende zu 
informieren und die Jobcenter im Münster-
land als Partner bei der Personalsuche und 
dem Fachkräftebedarf in der Region wahr-
zunehmen. Über 60 Unternehmen nutzten 
das Angebot, sich zu informieren und mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Jobcen-
ter in den Austausch zu gehen. Das Format 
des Webinars ließ sich dabei zeitlich pas-
send in den Alltag integrieren. Wiederho-
lung ist erwünscht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Eingliederungszuschuss 

 Arbeitserprobung, befristete Probebeschäftigung 

 Betriebliche Umschulung 

 Teilhabechancengesetz 

 Einstiegsqualifizierung (EQ) 

 Förderung der beruflichen Weiterbildung / Qualifizierung 

 Stabilisierung für eine nachhaltige Beschäftigung 
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BB..  EEiinngglliieeddeerruunnggssbbeerriicchhtt  
 
II..  OOrrggaanniissaattiioonn  
 
11..  BBeeaauuffttrraaggttee  ffüürr  CChhaanncceenngglleeiicchhhheeiitt  aamm  AArrbbeeiittssmmaarrkktt  uunndd  IInntteeggrraattiioonnssbbeeaauuffttrraaggttee  
 
Die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern ist als durchgängiges Prinzip im § 1 
SGB II gesetzlich verankert. Dieser Gleich-
stellungsansatz wurde im Jahr 2011 durch 
eine Neuregelung des SGB II und der damit 
verbundenen Schaffung der Stelle einer Be-
auftragten für Chancengleichheit am Ar-
beitsmarkt (BCA) konkretisiert. Zum 
01.05.2022 ist die vorherige BCA, Sabine 
Hennes, in die passive Altersteilzeit einge-
treten. Ihre Nachfolgerin ist Lilia Luchian, 
die seit dem 01.09.2019 Integrationsbeauf-
tragte im Jobcenter des Kreises Coesfeld 
ist.  

Die neue BCA hat u.a. die Aufgabe, das Job-
center in Fragen 

 der Gleichstellung von Frauen und 
Männern,  

 der Frauenförderung, 
 der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf, 
 der Konzipierung und Prüfung beruf-

licher Integrationsmaßnahmen und 
 zielgruppenspezifischer Themen 

zu beraten und zu unterstützen, um somit 
Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt 
abzubauen.  

Ein Schwerpunktthema der BCA-Aufgabe 
bleibt weiterhin das Projekt „Frühzeitige 
Aktivierung und Beratung“, welches im 
Jahr 2020 startete. Dieses Projekt ist auf Er-
ziehende mit Kindern unter drei Jahren 
ausgerichtet und damit auf eine Ziel-
gruppe, für die gemäß § 10 SGB II eine Ar-
beitsaufnahme aufgrund vorrangiger Kin-

derbetreuung grundsätzlich nicht zumut-
bar ist. Frühzeitige Aktivierung bedeutet, 
sich bereits in der Nichtaktivierungszeit mit 
der beruflichen Situation auseinanderzu-
setzen, die Kinderbetreuung zu regeln und 
aktiv die Phase nach Beendigung der El-
ternzeit zu gestalten.  

Die Funktion von Lilia Luchian als Integrati-
onsbeauftragte des Jobcenters des Kreises 
Coesfeld hat sehr viele thematische 
Schnittstellen und Gemeinsamkeiten mit 
ihrer neuen Funktion als Beauftragte für 
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, wie 
z.B. Zielgruppen, Problematiken, Integrati-
onsmaßnahmen usw. Sowohl als BCA als 
auch als Integrationsbeauftragte setzt sie 
sich für die Belange von Menschen mit Ein-
wanderungsgeschichte ein. Es handelt sich 
hierbei noch immer um eine wichtige Ziel-
gruppe, die eine besonders intensive Un-
terstützung und Hilfe in den gesellschaftli-
chen Bereichen und der Arbeitsmarktin-
tegration benötigen. 

Die Unterstützungsangebote speziell für 
die geflüchteten Frauen „Hand in Hand – 
Perspektiven für Frauen“ und „Orientie-
rung und erste Schritte in den Beruf für 
Frauen mit Flucht- und Migrationshinter-
grund“ (OSiB) wurden in Zusammenarbeit 
der BCA (Frau Hennes) mit der Integrati-
onsbeauftragten (Frau Luchian) konzipiert. 
Beide Maßnahmen endeten planmäßig im 
Sommer 2022. Für die Zielgruppe (Frauen 
mit Einwanderungsgeschichte) und die 
Zielsetzung (Entwicklung der beruflichen 
Orientierung, Hilfestellung bei der Verein-
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barkeit von Familie und Beruf, Unterstüt-
zung für Alltagsfragen etc.) sollte das ESF-
Projekt „MY Turn“ als ein passgenaues 
Nachfolgeangebot initiiert werden. Die 
GEBA mbH (Antragsteller) erklärte sich be-
reit, dieses Projekt auf Münsterland-Ebene 
in Kooperation mit regionalen Bildungsträ-
gern umzusetzen. Das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) genehmigte 
das Projekt jedoch nicht, da die Anzahl der 
Personen im Verhältnis zum Fördervolu-
men nicht wirtschaftlich sei. Die Zielgruppe 
wird somit aktuell durch thematisch ähnli-
che Maßnahmeangebote versorgt. 

Das Thema „Flucht und Migration“ ist seit 
2015 eine besondere Aufgabe, nicht nur für 
das Jobcenter des Kreises Coesfeld, son-
dern auch für die elf kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden. Seit diesem Jahr 
stehen alle Jobcenter im Kreis Coesfeld vor 
einer neuen Herausforderung, und zwar in 
Form der Flüchtlingswelle der Menschen 
aus der Ukraine.  

Zum 01.06.2022 ist eine Vielzahl der ge-
flüchteten ukrainischen Menschen leis-
tungsrechtlich vom Rechtskreis des Asylbe-
werberleistungsgesetzes (AsylbLG) in die 
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB 
II) gewechselt. Die erste Priorität der Job-
center vor Ort bestand darin, den Men-
schen die notwendigen existenzsichernden 
Leistungen zu gewähren. Es ist aber auch 
ein Auftrag der Jobcenter, die geflüchteten 
Menschen weiter auf ihrem Weg der In-
tegration zu begleiten und diese insbeson-
dere auch bei der möglichen Integration in 
Arbeit zu unterstützen. Das Jobcenter des 
Kreises beschäftigt sich damit, wie diese 
Wege aussehen sollten. Dabei gab es viele 
Fragen, auf die Antworten fehlten: Was 
wollen die Menschen? Wie können wir hel-
fen? Welche Unterstützung ist gewünscht 

bzw. wird benötigt? Welche Kompetenzen 
sind vorhanden? 

Um auf diese Fragen passgenaue und ziel-
orientierte Antworten finden zu können, 
wurde das Konzept der „Bedarfsfeststel-
lung für Menschen aus der Ukraine für die 
(Übergangs)Zeit in Deutschland“ erarbei-
tet und umgesetzt. In dem Projekt sollen 
die Interessen, Neigungen, vorhandene Po-
tenziale und Erfahrungen festgestellt wer-
den. Mit den gewonnenen Erkenntnissen 
erfolgt eine realistische Einschätzung der 
Aus- und Weiterbildungschancen bzw. Ar-
beitsmöglichkeiten. 

Mittels eines Auswahlverfahrens konnte 
der Kreis Coesfeld zwei Träger für die 
Durchführung des AVGS-Angebots gewin-
nen, und zwar die Deutsche Gesellschaft 
für Online Innovationen (DGO), die ein On-
line Clearing anbietet, und die GEBA mbH, 
die das Clearing Angebot in Präsenz um-
setzt. Die Angebote starteten im Oktober 
2022 und bisher konnten bereits fast hun-
dert Menschen (Stand November 2022) da-
von profitieren. Aktuell ist es zu früh, eine 
Bilanz zu ziehen, aber der Kreis Coesfeld 
kann bereits feststellen, dass der Großteil 
der Menschen sehr motiviert und willig ist, 
die deutsche Sprache zu erlernen und sich 
in der Gesellschaft und im Arbeitsleben zu 
integrieren. 
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Um den Menschen mit Einwanderungsge-
schichte die gesellschaftliche Integration 
und ein selbstbestimmtes Leben zu ermög-
lichen, ist der Spracherwerb der erste und 

wichtigste Baustein. Im Kreis Coesfeld exis-
tiert eine Vielzahl an Angeboten, die das Er-
lernen und die Verbesserung der Deutsch-
kenntnisse ermöglichen. Seit 2005 bietet 
der Bund Integrationskurse und berufsbe-
zogene Sprachkurse an. Diese Sprachkurse 
werden durch das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) finanziert.  
Mit der großen Flüchtlingswelle der Ge-
flüchteten aus der Ukraine stehen die 
Sprachkursträger im Kreis Coesfeld vor ei-
ner immensen Herausforderung. Viele Uk-
rainerinnen und Ukrainer möchten die 
deutsche Sprache lernen, allerdings kön-
nen die Bildungsträger aufgrund von feh-
lendem Personal (Kursleitung, Lehrkräfte) 
nicht ausreichend Sprachkurse anbieten, 
obwohl weiterhin ein hoher Bedarf vorhan-
den ist. Die Regularien des BAMF hinsicht-
lich der Zulassung von Lehrkräften bleiben 
unverändert bzw. wurden verschärft.  

Nach dem Erwerb der deutschen Sprache 
(in vielen Fällen schon parallel dazu) wird 
weiterhin intensiv an der Berufswegpla-
nung gearbeitet. Zusätzlich zur direkten Ar-
beitsaufnahme gibt es viele Möglichkeiten, 
sich weiterzubilden und eine berufliche 
Qualifikation zu erlangen. Integration kann 
nur gelingen, wenn auch der Arbeitsmarkt 
sich für alle Menschen öffnet und gleiche 
Teilhabechancen bietet. Der Kreis Coesfeld 
hat unterschiedliche Maßnahmen initiiert, 
um den Zugang zum Arbeitsmarkt zu ver-
einfachen. Aufgabe der Integrationsbeauf-
tragten ist es, diese gezielten Angebote im 
Bereich Sprache, Bildung, Arbeit und Beruf 
herauszustellen, zu koordinieren und zu 
verknüpfen.  

Die Integrationsbeauftragte und BCA 
nimmt an regelmäßigen Netzwerk- und 
Austauschtreffen, wie z.B. mit dem BAMF 
und den Bildungsträgern, am „Netzwerk 
Chancengerechtigkeit“ und an verschiede-
nen Arbeitsgemeinschaften, sowie an BCA-
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Gremien teil, z.B. Netzwerk Frauen West-
münsterland, BCA Münsterland usw. Eine 
gute Zusammenarbeit mit internen und ex-
ternen „Akteuren“ ist besonders wichtig, 
um mehr Transparenz zu schaffen, regel-
mäßig einen aktuellen Überblick zu behal-
ten und sich von neuen Ideen bzw. Umset-
zungen von verschiedenen Angebo-
ten/Maßnahmen deutschlandweit „inspi-
rieren“ zu lassen. Dies kann nur erfolgreich 
gelingen, wenn ein regelmäßiger Aus-
tausch mit den Beteiligten stattfindet. Von 
großer Wichtigkeit ist es auch, über 
Schwierigkeiten zu sprechen und dement-
sprechend passgenaue Lösungen zu finden. 

Traditionsgemäß am Abend vor den Tag 
der Jobcenter trafen sich am 14. Septem-
ber 2022 die BCA aus ganz Deutschland im 
Bundesministerium für Soziales und Arbeit 
in Berlin, wo sie die Möglichkeit hatten, 
sich persönlich kennenzulernen und sich 
sowohl über die Thematiken und Schwer-
punkte als auch über die Herausforderun-
gen und Unterstützungsangebote auszu-
tauschen. Interessant war es, zu erfahren, 
wie sich die Erfolgsergebnisse, Lösungsan-
sätze und Umsetzungsmaßnahmen in an-
deren Regionen darstellen.  
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22..  TTaagg  ddeerr  JJoobbcceenntteerr  22002222  iinn  BBeerrlliinn  
 

 

Beim Tag der Jobcenter treffen sich Fach-
leute aus dem Bereich der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende. Am 15. September 
2022 fand dieser wieder in Präsenz im Ber-
liner Congress Center statt. Bundesarbeits-
minister Hubertus Heil sprach zu den 700 
Teilnehmenden. In vielfältigen Redebeiträ-
gen, Impulsvorträgen, Podiumsdiskussio-
nen und Workshops beschäftigten sie sich 
unter anderem mit der geplanten Einfüh-
rung des Bürgergeldes. Mit dem Bürger-
geld sollen die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende verbessert und an die Entwicklung 

des Arbeitsmarktes und der Lebenssitua-
tion der Bürgerinnen und Bürger angepasst 
werden. Der Bundesarbeitsminister be-
tonte an die Beschäftigten in den Jobcen-
tern gewandt, dass sie eine zentrale Rolle 
hätten, wenn es darum gehe, die neuen ge-
setzlichen Regelungen umzusetzen. Ihr Ex-
pertenwissen und ihre Erfahrungen aus der 
Praxis seien essenzielle Bestandteile eines 
gelingenden Umsetzungsprozesses.  

Weitere Themen beim Tag der Jobcenter 
2022 waren die geschlechterspezifische 
Zielsteuerung, Qualitätsmanagement und 
gute Beratung in den Jobcentern.  
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33..  DDiiggiittaalliissiieerruunngg  
 

Verwaltungsleistungen in Deutschland sol-
len für Bürgerinnen und Bürger sowie Un-
ternehmen laut Onlinezugangsgesetz 
(OZG) über Verwaltungsportale erreichbar 
sein. Auch für die Jobcenter im Kreis Coes-
feld bedeutet das eine komplette digitale 
Transformation der angebotenen Verwal-
tungsleistungen.  

Nachdem die Einführung der E-Akte am 
01.07.2021 verwaltungsübergreifend in al-
len Jobcentern im Kreis Coesfeld erfolgte, 
bestand im Jahr 2022 die Aufgabe darin, 
den Antrag auf Leistungen nach dem SGB II 
(Arbeitslosengeld II) den Bürgerinnen und 
Bürgern digital anzubieten.  

 

Ziel ist es, dem technologischen Fortschritt 
und der gesellschaftlichen Veränderung ge-
recht werden. 

Seit dem 01.07.2022 ist das Beantragen 
von Arbeitslosengeld II im Kreis Coesfeld 
auch online möglich. Als technische Grund-
lage dient die Digitalisierungsplattform 
„civento“ der ekom21. Der digitale Service 
wurde von dem kommunalen IT-Dienstleis-
ter in Hessen entwickelt und steht allen 
Bürgerinnen und Bürgern seither über die 
jeweiligen Serviceportale der Kommunen 
im Kreisgebiet oder des Kreises Coesfeld 
zur Verfügung (Link: Arbeitslosengeld II Er-
stantrag). 

 
(Bildquelle: https://www.ekom21.de/infocenter/einfo21-digital/2020/juni/algii/) 
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Mit dem Online-Antrag werden nicht nur 
die Bürgerinnen und Bürger entlastet, son-
dern auch die Prozesse innerhalb der Job-
center in den Kommunen beschleunigt. Di-
gital eingereichte Unterlagen können ohne 
Papierdruck digital weiterverarbeitet wer-
den. 

Der Antrag ist übersichtlich gestaltet, rele-
vante Informationen werden nur einmal 
und basierend auf vorherigen Antworten 
abgefragt. Eingebettete Hilfetexte liefern 
Erklärungen und sind leicht verständlich. 
Die Antragsdaten werden komplett online 

eingegeben und alle nötigen Nachweise 
können direkt per Computer oder Smart-
phone hochgeladen werden.  

Zusätzlich kann der Antrag seit Sommer 
2022 auch direkt über die Sozialplattform 
NRW aufgerufen werden. Die Sozialplatt-
form ist ein ganzheitliches Angebot, über 
das die Nutzerinnen und Nutzer von der In-
formationsbeschaffung zu einzelnen Sozial-
leistungen über Beratungsstellenangebote 
bis hin zur Antragstellung an einem Ort na-
vigieren können. 
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IIII..  EEcckkppuunnkkttee  ddeerr  iinnhhaallttlliicchheenn  AAuussggeessttaallttuunngg  ddeess  SSGGBB  IIII  
 
11..  GGrruunnddssäättzzee  ddeess  SSGGBB  IIII  
 
Das SGB II verfolgt grundsätzlich zwei Ziele: 
Es soll zum einen die Eigenverantwortung 
der Leistungsberechtigten sowie der mit 
ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben-
den Personen gestärkt werden und zum an-
deren dazu beitragen, dass sie den Lebens-
unterhalt unabhängig von der Grundsiche-
rung aus eigenen Mitteln und Kräften be-
streiten können. 

Leistungsberechtigte sind daher verpflich-
tet, alle Möglichkeiten zur Beendigung o-
der Verringerung ihrer Hilfebedürftigkeit 
auszuschöpfen. Dies umfasst unter ande-
rem die Pflicht, aktiv durch Arbeitsauf-
nahme mitzuwirken sowie an angebotenen 
Maßnahmen zu ihrer Eingliederung in Ar-
beit teilzunehmen. Durch den Grundsatz 
des „Förderns und Forderns“ sind diese 
Ziele gesetzlich verankert.

 

22..  LLeeiissttuunnggssaarrtteenn  
  
Das SGB II kennt folgende zwei Leistungsar-
ten: 

 Leistungen zur Sicherung des Lebens-
unterhaltes 

 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 

Bei den Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhaltes spricht man von den soge-
nannten passiven Leistungen. Sie umfassen 
im Wesentlichen das Arbeitslosengeld II 
und das Sozialgeld, die ab dem 01.01.2023 
vom Bürgergeld abgelöst werden, sowie 
die Leistungen für Bildung und Teilhabe. 

Die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 
werden als sogenannte aktive Leistungen 

bezeichnet. Sie umfassen zum Beispiel die 
Arbeitsvermittlung sowie Angebote zur Be-
schäftigung und Qualifizierung von leis-
tungsberechtigten Personen. Es wird das 
Ziel verfolgt, eine Eingliederung in das Be-
rufsleben zu bewirken. 

Die Aufgaben nach dem SGB II werden als 
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung 
wahrgenommen. Das Ministerium für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen übt die Fachaufsicht 
aus und ist zugleich gegenüber dem Kreis 
weisungsberechtigt. 

 

 

33..  ÄÄnnddeerruunnggeenn  iimm  BBeerreeiicchh  ddeerr  LLeeiissttuunnggeenn  zzuurr  SSiicchheerruunngg  ddeess  LLeebbeennssuunntteerrhhaalltteess
  
Mit dem Gesetz für den erleichterten Zu-
gang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz 
und zur Absicherung sozialer Dienstleister 
aufgrund des Corona-Virus SARS-CoV-2 
(Sozialschutz-Paket) wurden im Jahr 2020 

in § 67 SGB II Vorschriften für ein verein-
fachtes Verfahren für den Zugang zu sozia-
ler Sicherung aus Anlass der COVID-19-Pan-
demie geschaffen. Damit wurden Erleichte-
rungen und Verbesserungen für die leis-
tungsberechtigten Personen insbesondere 
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in den Bereichen Antragstellung, Vermö-
gensberücksichtigung und Unterkunftskos-
ten geregelt. 

Die Regelungen des § 67 SGB II galten ur-
sprünglich für Leistungen, deren Bewilli-
gungszeitraum in der Zeit vom 01.03.2020 
bis 30.06.2020 begann. Der Geltungsbe-
reich ist in den Jahren 2020 bis 2022 mehr-

fach verlängert worden. Der Geltungsbe-
reich gilt nunmehr für Leistungen, deren 
Bewilligungszeitraum bis zum 31.12.2022 
beginnt. 

Eine dem § 67 SGB II entsprechende Rege-
lung wurde in § 141 SGB XII für den Bereich 
der Sozialhilfe geschaffen. Auch hier er-
folgte eine Verlängerung des Geltungsbe-
reichs bis zum 31.12.2022.
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IIIIII..  LLeeiissttuunnggeenn  zzuurr  SSiicchheerruunngg  ddeess  LLeebbeennssuunntteerrhhaalltteess  
 
11..  LLaauuffeennddee  LLeeiissttuunnggeenn  
 
Für alle potentiellen Leistungsberechtigten 
findet eine Eingangsberatung am Wohnort 
durch die Leistungssachbearbeitung des 
örtlichen Jobcenters statt. Im Rahmen ei-
ner größtmöglichen Bürgernähe haben 
dazu alle elf kreisangehörigen Jobcenter 
Beratungsmöglichkeiten mit entsprechend 
qualifiziertem und erfahrenem kommuna-
len Fachpersonal eingerichtet. 

Zu den Aufgaben dieser Eingangsberatung 
gehören folgende Tätigkeiten: 

 Vorprüfung der Erstanträge 
 Hinweis auf Selbsthilfemöglichkeiten 
 Beratung bezüglich der rechtlichen 

Möglichkeiten 
 Prüfung der Zugangsvoraussetzungen 
 Antragsberatung, Antragsannahme so-

wie -prüfung 
 Klärung der Erwerbsfähigkeit 
 Erstellung eines Profilings 
 Erfassung der Daten in OPEN/PROSOZ 
 Vorgangs-/Eingangsdokumentation 

und -statistik 

 Unterstützung bei der Vermittlung in 
Arbeit 

 Anmeldung bei der Krankenkasse 

Im Rahmen der Bedarfsfestsetzung wird 
der individuelle Anspruch der Antragstelle-
rinnen und Antragsteller auf Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes ermittelt 
und durch einen entsprechenden Bewilli-
gungsbescheid festgesetzt. 

Auch unter den Beschränkungen zur Kon-
taktreduzierung in der Pandemie war die 
Erbringung existenzsichernder Leistungen 
und die notwendige Kontaktaufnahme zu 
den Jobcentern vor Ort zu jeder Zeit sicher-
gestellt. Die Zugänge zu den Leistungen des 
SGB II sind auch im Zuge der insgesamt für 
viele Menschen auch sehr angespannten fi-
nanziellen Situation durch den Bund er-
leichtert worden, so wurde beispielsweise 
auf eine Prüfung der Angemessenheit der 
Unterkunftskosten verzichtet und auch die 
zu berücksichtigende Vermögensgrenze 
wurde deutlich angehoben. 

 

22..  BBiilldduunngg  uunndd  TTeeiillhhaabbee  
  
Die Leistungen zur Bildung und Teilhabe 
sollen zielgerichtet die Chancengleichheit 
und -gerechtigkeit von Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen bis zum 25. 
Lebensjahr fördern. Die Unterstützung und 
Finanzierung verschiedener Aktivitäten in 
Schule und Freizeit ermöglicht die Teilhabe 
am sozialen und kulturellen Leben und för-
dert gezielt die Teilnahme an zusätzlichen 
Bildungsangeboten. 

Im Einzelnen können folgende Leistungen 

beansprucht werden: 

 Ausflüge und mehrtägige Klassen-
fahrten für Schülerinnen und Schüler 
sowie für Kinder, die eine Tagesein-
richtung besuchen 

 Ausstattung mit persönlichem Schul-
bedarf 

 Schülerbeförderung 
 Lernförderung 
 gemeinschaftliche Mittagsverpfle-

gung für Schülerinnen und Schüler 
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sowie für Kinder, die eine Kinderta-
geseinrichtung besuchen 

 Leistungen zur Teilhabe am sozialen 
und kulturellen Leben (z.B. Musikun-
terricht, Vereinsbeiträge, Freizeiten) 
für Kinder und Jugendliche bis zum 
18. Lebensjahr 

In der Regel werden die Leistungen direkt 
an die Anbieter gewährt. 

Der Bund finanziert die Leistungen für Bil-

dung und Teilhabe auf Grundlage der lan-
desweiten Ausgaben des Vorjahres in die-
sem Bereich im Verhältnis zu der Entwick-
lung der Unterkunftskosten. Die so ermit-
telten Aufwendungen werden durch das 
Land Nordrhein-Westfalen an die Kreise 
und kreisfreien Städte weitergeleitet. Die 
Ausgaben der örtlichen Jobcenter werden 
direkt im Kreishaushalt verbucht. 
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IIVV..  LLeeiissttuunnggeenn  zzuurr  EEiinngglliieeddeerruunngg  iinn  AArrbbeeiitt  
 
11..  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeerr  aakkttiivveenn  LLeeiissttuunnggeenn  
 
Das Konzept zur Umsetzung des SGB II im 
Kreis Coesfeld beinhaltet für den Bereich 
der beruflichen Integration vier Funktions-
bereiche: 

Die Bereiche „Maßnahmenmanagement“ 
sowie „Leitung & Steuerung“ sind zentral 

beim Jobcenter der Kreisverwaltung Coes-
feld angesiedelt. Im Rahmen einer größt-
möglichen Nähe zu den Kundinnen und 
Kunden werden die zwei publikumsbezoge-
nen Funktionsbereiche „Fallmanagement“ 
und „Hilfeplanung“ in den elf kreisangehö-
rigen Städten und Gemeinden angeboten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22..  FFaallllmmaannaaggeemmeenntt  
  
Um Hilfebedürftigkeit überwinden zu kön-
nen, bedarf es einer möglichst maßge-
schneiderten Ausrichtung aller aktiven und 
passiven Eingliederungsleistungen für die 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. 
Kernelement dieser Bestrebung ist das Fall-

management, das in allen elf kreisangehö-
rigen Städten und Gemeinden vorhanden 
ist. 

Das Fallmanagement im SGB II beinhaltet 
hierbei die – auf die Leistungsberechtigten 
individuell ausgerichteten – Prozesse zur 
möglichst nachhaltigen Aktivierung und In-
tegration in den ersten Arbeitsmarkt. Im 

Maßnahmemanagement Leitung & Steuerung 

Hilfeplanung Fallmanagement inkl. Ein-
gangsberatung 
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Zuge dieses kooperativen Prozesses wer-
den vorhandene Ressourcen und Problem-
lagen erfasst. Im Anschluss hieran erfolgt 
mit den Leistungsberechtigten eine indivi-
duelle Integrationswegplanung. Darüber 
hinaus werden auch andere – zur Aktivie-
rung beziehungsweise Eingliederung in Ar-
beit erforderliche – Schritte und flankie-
rende Angebote vereinbart. Hierzu zählen 
beispielsweise die Inanspruchnahme der 

Beratungsangebote Dritter wie der Schuld-
ner- und Suchtberatung oder des sozialpsy-
chiatrischen Dienstes. Maßnahmen und 
Angebote werden im Wege einer Eingliede-
rungsvereinbarung gemeinsam mit den 
Leistungsberechtigten schriftlich verein-
bart.  

Das Fallmanagement im Kreis Coesfeld hat 
folgende klassische Aufgaben: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Im Zuge der Gesamtverantwortung für den 
Leistungsfall obliegt dem Fallmanagement 
auch die bedarfsorientierte Einbindung 
und Beteiligung weiterer Fachdienste so-
wie externer Angebote. Dazu zählen zum 

Beispiel die sozialpädagogisch ausgerich-
tete Hilfeplanung des Jobcenters des Krei-
ses Coesfeld, die lokalen Bewerbungscen-
ter, die Beschäftigungs-Sofortangebote, 
die lokalen Arbeitgeberservices oder die 
Plus-Job-Koordinationen. 

Fallmanagement 

Ergebnissicherung / 
Controlling 

Leistungs-             
steuerung /           

Koordinierung 

Eingliederungs-        
vereinbarung 

Eingangsberatung / 
Integrations-          
planung und          

Profiling 

Sofortvermittlung,  
Beschäftigungs-        
Sofortangebote, 

Job-DIREKT 

Plus-Jobs Bewerbungscenter 

Leistungen §16a: 
Schuldnerberatung, 

Psychosoziale         
Betreuung, 

Suchtberatung 
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33..  HHiillffeeppllaannuunngg  
  
Die Hilfeplanung des Kreises Coesfeld ist 
mit dem Fallmanagement der Städte und 
Gemeinden des Kreises für die Umsetzung 
der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 
(aktive Leistungen) zuständig. Aktuell sind 
insgesamt sieben Hilfeplanende in den elf 
Städten und Gemeinden im Einsatz und 
stehen dort für Beratungen zur Verfügung.  

Diese Aufgabe wird von sozialpädagogisch 
ausgebildeten Mitarbeitenden der Kreis-
verwaltung wahrgenommen.  

Die Hilfeplanung wird durch das örtliche 
Fallmanagement beauftragt, tätig zu wer-
den, wenn eine direkte Vermittlung auf 
den 1. Arbeitsmarkt nicht möglich ist und 
hierzu ein erhöhter Bedarf an fachlicher 
Beratung und Betreuung notwendig ist. 

Das Aufgabengebiet der Hilfeplanung bein-
haltet u.a. die Entwicklung von individuel-
len, passgenauen Hilfeplänen in Gesprä-
chen mit den Kundinnen und Kunden.  

Hieraus folgt die Zuweisung in berufsför-
dernde Maßnahmen. Das Jobcenter des 
Kreises Coesfeld bietet dazu ein breit auf-
gestelltes und zielgruppenorientiertes An-
gebot von Maßnahmen, Coachings und 
Projekten an. Für die direkte Vermittlung in 
Arbeit werden Einzelcoachings mit Arbeits-
vermittelnden, Gruppenangebote und nie-
derschwellige Sofort- und Beschäftigungs-
angebote bereitgestellt.  

Zur Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung durch den Bildungsgutschein (gemäß 
§ 81 ff SGB III) stehen vielfältige Angebote 
– angefangen mit Auffrischungsqualifizie-
rungen bis hin zu berufsspezifischen Fach-
qualifizierungen mit anerkannten Kammer-
abschlüssen – zur Verfügung. 

Für arbeitsmarktferne Personen bestehen 
Angebote zur Aktivierung, Orientierung, 
Beratung, Motivation und zur Feststellung 
der individuellen Ressourcen und Potenti-
ale (Assessment). 

Seit 2015 ist die Integration von Geflüchte-
ten ein maßgeblicher Arbeitsschwerpunkt 
in der Hilfeplanung. Hier stehen Berufs-
sprachkurse sowie spezielle Kurse zur Ver-
mittlung in Arbeit und zur Feststellung der 
im Heimatland erworbenen Kompetenzen 
und Fertigkeiten im Mittelpunkt des Bera-
tungsangebotes. 

Neben diesen Aufgabenfeldern entwickelt 
die Hilfeplanung in Zusammenarbeit mit 
dem Fallmanagement neue passgenaue In-
tegrationsmaßnahmen in der AG Maßnah-
meplanung.  

Die Hilfeplanung im Kreis Coesfeld hat fol-
gende klassische Aufgaben und Instru-
mente: 
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Hilfeplanung 

Engmaschige, indi-
viduelle Lebensbe-

ratung 

Regelmäßiger Aus-
tausch mit Coach / 

Träger 

Eingliederungs-        
vereinbarung 

Hilfeplanerstellung 

Coachings per 
AVGS (Aktivierungs- 
und Vermittlungs-

gutschein) 

Maßnahmen zur Fest-
stellung, Verringerung 
& Beseitigung von Ver-
mittlungshemmnissen 

& Heranführung an 
den Arbeitsmarkt 

Zielgruppenorientierte 
Angebote (Kontakt 

Reha-Abteilung; Aner-
kennungsberatung; 
Ausstellen Berechti-

gungssschein BSK, etc.) 

Fort-/Weiterbild-  
ungen per Bildungs-

gutschein             
(Förderung der be-
ruflichen Weiter- 

bildung) 
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VV..  LLeeiissttuunnggeenn  zzuurr  EEiinngglliieeddeerruunngg  iinn  AArrbbeeiitt  
 
11..  AArrbbeeiittssmmaarrkkttiinntteeggrraattiioonnssmmaaßßnnaahhmmeenn  
  
GGrruuppppeennaannggeebboottee  

Im Kreis Coesfeld werden verschiedene 
Gruppenangebote für SGB II-Leistungsbe-
ziehende angeboten. Hierzu gehören so-
wohl allgemeine Angebote für alle SGB II-
Leistungsberechtigten als auch Angebote, 
die auf spezielle Zielgruppen – z.B. Jugend-
liche, Alleinerziehende, Personen mit ge-
sundheitlichen Einschränkungen oder Per-
sonen mit Flucht- oder Migrationshinter-
grund – ausgerichtet sind. 
 
In 2022 wurden durchgängig fünf verschie-
dene Maßnahmenkonzepte als Gruppen-
angebote durchgeführt. 
 
Eine dieser Maßnahmen ist „App in die Zu-
kunft“ in Lüdinghausen. Der Maßnahme 
liegt der sogenannte „Gamificationansatz“ 
zu Grunde. Gamification bezeichnet die An-
wendung von typischen Spielelementen in 
einem spielfremden Kontext. Durch die 
Maßnahme sollen marktbeteiligte Grup-
pen – Personen im Alter bis zu 35 Jahren 
mit besonderen Förderbedarfen und mul-
tiplen Vermittlungshemmnissen – bei der 
Herstellung der Ausbildungs- und Erwerbs-
fähigkeit unterstützt werden. Es sollen digi-
tale Kompetenzen erworben werden, um 
sich den Veränderungen in der Arbeitswelt 
anzupassen. Ziel ist die berufliche Orientie-
rung mit Schaffung einer persönlichen und 
konkreten Anschlussperspektive. 
 
Daneben werden die Maßnahmen „Per-
spektive schaffen durch Sprache und Be-
ruf“ und „Aktivierung und Integration“ 

durchgeführt, die im Rahmen der Integrati-
onsoffensive 2.0 speziell für die Zielgruppe 
der Personen mit Flucht- oder Migrations-
hintergrund im SGB II-Leistungsbezug kon-
zipiert wurden. 
  
Das Angebot „Perspektive schaffen durch 
Sprache und Beruf“ in Dülmen wird seit An-
fang 2021 durchgeführt. Die Maßnahme 
soll die Wartezeit auf Integrations- und 
Sprachkurse sinnvoll überbrücken und die 
Teilnehmenden auf den deutschen Arbeits-
markt vorbereiten. Inhalte sind dabei ein 
niederschwelliges Kulturtraining zum Ab-
bau von Defiziten durch eine unterschiedli-
che Sozialisation und kulturelle Prägung, 
die Feststellung der beruflichen Fähigkei-
ten durch praktische Erprobung in Werk-
stätten und Betrieben sowie die Verbesse-
rung der deutschen (u.a. auch berufsbezo-
genen) Sprachkenntnisse. 
 
Die Maßnahme „Aktivierung und Integra-
tion“ in Coesfeld verfolgt – neben der För-
derung und Festigung der Sprache im be-
ruflichen Kontext – das Ziel, an den Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt heranzuführen 
sowie niederschwellig kultursensible 
Werte zu vermitteln und interkulturelle Di-
vergenzen und Fehlinformationen über das 
deutsche Kultur-, Rechts- und Sozialsystem 
abzubauen. 
 
Zusätzlich zu den bereits genannten Ange-
boten hält das Jobcenter des Kreises Coes-
feld zwei weitere Regelinstrumente für die 
Leistungsberechtigten vor. 
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Bereits seit 2005 ist in fast allen Städten 
und Gemeinden ein Bewerbungstraining 
vorhanden, aktuell unter dem Titel Bewer-
bungscenter. Diese unterstützen die Eigen-
bemühungen der SGB II-Leistungsbezie-
henden bei der Stellensuche und der Erstel-
lung persönlicher Bewerbungsunterlagen.  
 
Darüber hinaus werden an den Standorten 
Coesfeld, Dülmen, Senden und Lüdinghau-
sen Beschäftigungs-Sofortangebote für die 
Leistungsberechtigten bereitgestellt. Das 
Ziel der Beschäftigungs-Sofortangebote ist 
die Feststellung und Förderung der Arbeits-
bereitschaft und Arbeitsfähigkeit durch ak-
tive – auch körperliche – Beschäftigung, um 
so eine Vermittlung in eine sozialversiche-
rungspflichtige Arbeit zu unterstützen.   
 

AAkkttiivviieerruunnggss--  uunndd  VVeerrmmiittttlluunnggssgguuttsscchheeiinnee  

Ein weiteres Regelinstrument stellen die 
Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine 
(AVGS) dar. Diese können im Einzelfall be-
willigt werden, um folgende Ziele zu errei-
chen: 

 Heranführung an den Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt 

 Feststellung, Verringerung oder Be-
seitigung von Vermittlungshemm-
nissen 

 Vermittlung in eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung 

 Stabilisierung einer Beschäftigungs-
aufnahme 

Ein AVGS berechtigt zur Wahl zwischen ver-
schiedenen, von diversen Trägern vorge-
haltenen zertifizierten Angeboten zu einer 
bestimmten arbeitsmarktrelevanten Prob-
lematik. 
 

BBiilldduunnggssgguuttsscchheeiinnee  

Die Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung mittels eines Bildungsgutscheines er-
folgt gemäß §§ 81 ff SGB III mit dem Ziel der 
abschlussbezogenen Qualifikation und an-
schließender Integration in den ersten Ar-
beitsmarkt. SGB II-Leistungsbeziehende 
können einen Bildungsgutschein erhalten, 
wenn die Qualifizierung notwendig ist, um 
eine sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung aufnehmen zu können.  
 
Seit Mitte 2021 wird in diesem Zusammen-
hang die „Teilqualifizierung – Erfolg in 
Schritten“ im Kreis Coesfeld für verschie-
dene Berufszweige umgesetzt. Im Kreis Co-
esfeld werden die Bereiche Lager und Ver-
kauf angeboten. Zielsetzung ist, dass Teil-
nehmende über die einzelnen Teilqualifi-
zierungsmodule in mehreren Schritten ei-
nen Beruf erlernen und bis zur erfolgrei-
chen Abschlussprüfung vor der IHK geführt 
werden. Übliche Arbeitsprozesse werden 
sowohl in der Theorie als auch in der Praxis 
im Unternehmen unterwiesen. Kompeten-
zen, die für die Ausübung eines Berufes 
dringend notwendig sind (Sozial-, Fach- 
und Handlungskompetenzen), werden da-
bei vertieft. Die „Berufsrealität“ wird durch 
„Lernaufgaben“ abgebildet. Jeder Baustein 
endet mit einer Prüfung, wobei nach Ab-
schluss aller Bausteine eine Abschlussprü-
fung im Ausbildungsberuf abgelegt werden 
kann. 
 

WWeeiitteerree  AArrbbeeiittssmmaarrkkttiinntteeggrraattiioonnssiinnssttrruu--
mmeennttee  

Eingliederungszuschüsse können gemäß 
§§ 88 - 92 SGB III für Arbeitnehmende mit 
verschiedenen Vermittlungshemmnissen 
gewährt werden. Es handelt sich hierbei 
um einen Lohnkostenzuschuss, der mit der 
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Auflage einer Weiterbeschäftigung im An-
schluss an die Förderung gewährt wird. Ziel 
ist hierbei die Schaffung eines Anreizes für 
Arbeitgebende zur Einstellung von Arbeit-
nehmenden mit verschiedenen Vermitt-
lungshemmnissen. 
  
Zudem können Leistungen aus dem Ver-
mittlungsbudget gewährt werden. Bei Leis-
tungen aus dem Vermittlungsbudget han-
delt es sich um eine zweckgebundene Ein-
zelfallhilfe gemäß § 44 SGB III. Intention der 
Leistung ist, dass zielgerichtet und bedarfs-
orientiert Vermittlungshemmnisse über-
wunden werden können. Hierzu zählen bei-
spielsweise die Mobilitätsbeihilfen zur Er-
langung einer Fahrerlaubnis bzw. zur Be-
schaffung eines Kraftfahrzeugs oder auch 
die Beschaffung von Arbeitsmitteln und 
Ausrüstungsgegenständen, die zur Aus-
übung einer Tätigkeit erforderlich sind. 
 

AArrbbeeiittssmmaarrkkttiinntteeggrraattiioonnssmmaaßßnnaahhmmeenn  ffüürr  
UUkkrraaiinneerriinnnneenn  uunndd  UUkkrraaiinneerr  
Eine besondere Herausforderung bestand 
im Jahr 2022 in der Planung von arbeits-
marktpolitischen Instrumenten für ukraini-
sche Geflüchtete. Es wurde schnell deut-
lich, dass der Bedarf an Integrations- und 
Sprachkursen das Angebot an Plätzen deut-
lich übersteigt. Für die Überbrückung von 
Wartezeiten auf Sprach- oder Integrations-
kurse wurden für die ukrainischen Geflüch-
teten verschiedene Alternativen geschaf-
fen.  
 
Zum einen konnte vereinbart werden, dass 
auch ukrainische Geflüchtete an den Maß-
nahmen „Perspektive schaffen durch Spra-
che und Beruf“ sowie „Aktivierung und In-
tegration“ teilnehmen können. In den 

Maßnahmen unterstützt seit Mitte des Jah-
res ukrainisch-sprachiges Fachpersonal; 
Flyer werden in ukrainischer und russischer 
Sprache erstellt und ausgegeben.  
 
Zum anderen wurde die Maßnahmeidee 
„Bedarfsfeststellung für ukrainische Ge-
flüchtete für die (Übergangs-)Zeit in 
Deutschland“ entwickelt. Ausgangssitua-
tion hierbei war, dass man die Kompeten-
zen, die Wünsche, die Problemlagen, die 
Unterstützungsbedarfe etc. der ukraini-
schen Geflüchteten erkennen und ver-
schriftlichen wollte. Das Jobcenter des Krei-
ses Coesfeld ist hier einen eher ungewöhn-
lichen Weg gegangen. Es wurde durch die 
Maßnahmeplanung eine Maßnahmeidee 
zum Profiling der ukrainischen Geflüchte-
ten mit den oben genannten Inhalten er-
stellt. Diese Idee wurde in einem – auf Ein-
ladung des Jobcenters stattgefundenen – 
Austausch des Kreises Coesfeld mit Bil-
dungsträgern, den Wohlfahrtsverbänden, 
dem Jugendamt, dem KI und weiteren Akt-
euren aus Arbeit und Wirtschaft mit der 
Bitte vorgestellt, passende AVGS-Maßnah-
meangebote zu entwickeln und diese dem 
Jobcenter des Kreises Coesfeld zur Verfü-
gung zu stellen. Es wurden mehrere Ange-
bote abgegeben, von denen zwei mit der 
Idee des Jobcenters des Kreises Coesfeld 
nahezu komplett übereinstimmten. Die 
Träger dieser Angebote konnten bezüglich 
einer Umsetzung im Kreis Coesfeld gewon-
nen werden. Es handelt sich dabei um ein 
Präsenzangebot in Coesfeld, das perspekti-
visch vermutlich auch in anderen Kommu-
nen umgesetzt werden kann, sowie um ein 
Online-Angebot. 
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22..  KKoommmmuunnaallee  FFöörrddeerriinnssttrruummeennttee  
  
Als zugelassener kommunaler Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende ist der 
Kreis Coesfeld zusammen mit seinen kreis-
angehörigen Städten und Gemeinden auch 
für die Sicherstellung der kommunalen 
Leistungen nach § 16a SGB II zuständig. 

Die Umsetzung der kommunalen Leistun-
gen nach § 16a SGB II erfolgt eigenverant-
wortlich durch das Fallmanagement der 
kreisangehörigen Delegationsgemeinden.  

Die Praxis zeigt, dass es in den jeweiligen 
Städten und Gemeinden des Kreises Coes-
feld ein umfangreiches Angebot an kom-
munalen Leistungen für SGB II-Kundinnen 
und SGB II-Kunden gibt. Diese Leistungen 
werden von unterschiedlichen Diensten er-
bracht. 

Der Kreis Coesfeld hat z. B. mit Trägern der 
freien Wohlfahrtspflege Vereinbarungen 
über Angebote im Bereich der Schuldner- 
und Suchtberatung getroffen. So erfolgt die 
Umsetzung der Schuldnerberatung in Zu-
sammenarbeit mit dem Diakonischen Werk 
des Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt 
– Coesfeld – Borken. Die Suchtberatung 

wird durch den Caritasverband für den 
Kreis Coesfeld, die Arbeiterwohlfahrt Un-
terbezirk Münsterland – Recklinghausen 
und den Interkulturellen Begegnungspro-
jekte e.V. (IBP) sichergestellt. Die Bera-
tungsangebote werden im Kreisgebiet an 
mehreren Standorten vorgehalten.  

Flankiert wird dieses kreisweite Angebot 
durch Service- und Dienstleistungen weite-
rer freier Träger und gewerblicher Anbie-
ter. 

Die Betreuung minderjähriger oder behin-
derter Kinder, die häusliche Pflege von An-
gehörigen sowie die psychosoziale Betreu-
ung erfolgt überwiegend durch kommu-
nale Dienste wie den Stadt- und Kreisju-
gendämtern, der kreiseigenen Pflegebera-
tung oder dem sozialpsychiatrischen Dienst 
des Gesundheitsamtes des Kreises Coes-
feld. 

Die Koordinierung und Zugangssteuerung 
erfolgt hierbei für die SGB II-Leistungsbe-
rechtigten grundsätzlich durch das Fallma-
nagement vor Ort. 

 

          

33..  JJoobb--DDIIRREEKKTT    
 
Das Ziel von „Job-DIREKT“ ist die Integra-
tion vermittlungsfähiger SGB II-leistungs-
berechtigter Personen in eine sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung. Zur Ziel-
gruppe gehören Personen in unterschiedli-
chen Altersstufen und Lebenslagen aus 
dem gesamten Kreisgebiet Coesfeld. „Job-
DIREKT“ wird in den Räumlichkeiten der 
Volkshochschule Dülmen angeboten. 

Der Schwerpunkt von „Job-DIREKT“ liegt in 
der Umsetzung des Work-First-Ansatzes 
mit dem inhaltlichen Fokus auf der Aktivie-
rung der teilnehmenden Personen. Der 
Work-First-Ansatz wurde in den Niederlan-
den entwickelt und zielt darauf ab, dass die 
teilnehmenden Personen direkt und ziel-
orientiert hinsichtlich einer Arbeitsstelle 
aktiv werden.  
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Unterstützt durch die fachliche Begleitung 
der Ansprechpersonen von „Job-DIREKT“ 
wird hierbei auf die nachhaltige Entwick-
lung von Eigenmotivation und Eigenverant-
wortung der teilnehmenden Personen ge-
setzt. Dieser Entwicklungsprozess wird 
durch eine gezielte Aktivierung sowie re-
gelmäßige Auseinandersetzung mit den 
persönlichen Zielen initiiert. 

Die inhaltliche methodische Arbeit setzt 
sich zum Beispiel aus Elementen des Selbst-
vermittlungscoachings, der systemischen 
Beratung, der klientenzentrierten Ge-
sprächsführung sowie der persönlichen An-
sprache zusammen. Diese Methodenviel-
falt ermöglicht eine individuelle und nach-
haltige Förderung der Motivation, der Akti-
vierung sowie der Eigeninitiative, so dass 
teilnehmende Personen hinsichtlich einer 
Arbeitsaufnahme aktiv werden. Die Förde-
rung zielt darauf ab, möglichst nach kurzer 
Zeit erste Erfolgserlebnisse herbeizuführen 
und sich selbstständig auf dem Arbeits-
markt zu vermitteln. Dabei ist die Verbin-
dung zwischen dem Arbeiten in der Gruppe 
und den begleitenden, individuellen Einzel-
gesprächen sowie der Einforderung der ak-
tiven Eigeninitiative der teilnehmenden 
Personen wichtig. 

Eine Auswertung von Fragebögen, die Teil-
nehmende zum Abschluss anonym ausfüll-
ten, hat ergeben, dass folgende Inhalte von 

„Job-DIREKT“ besonders positiv hervorge-
hoben wurden:  

 persönliche Beratungsgespräche und 
Erarbeitung von Lösungswegen 

 Entwicklung einer individuellen Be-
werbungsstrategie 

 Optimierung der Bewerbungsunterla-
gen 

 Vorbereitung auf anstehende Vorstel-
lungsgespräche 

 Möglichkeit des Erfahrungsaustau-
sches innerhalb der Gruppe 

 Unterstützung bei der Kontaktauf-
nahme mit Unternehmen 

 moderne Ausstattung in den Kurs- und 
Seminarräumen  

 

Die Umsetzung als Angebot der sogenann-
ten Selbstvornahme, abweichend von den 
Vergabemaßnahmen nach § 45 SGB III, er-
laubt sowohl kurz- als auch mittelfristig, be-
darfsorientierte Anpassungen an aktuelle 
Zielsetzungen, Zielgruppen, teilnehmer-
spezifische Erfordernisse oder Rahmenbe-
dingungen vorzunehmen. Dies hat sich als 
vorteilhaft erwiesen, da im Verlauf von 
„Job-DIREKT“ festgestellt wurde, dass der 
Unterstützungsbedarf der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aufgrund der sich ge-
änderten Zielgruppe im Vergleich zu den 
Vorjahren deutlich angestiegen ist. 

 

 

44..  CChhaannccee  ZZuukkuunnfftt  
  
Bei dem Modellprojekt „Chance Zukunft“ 
handelt es sich um ein Angebot zur persön-
lichen und beruflichen Förderung Jugendli-
cher und junger Erwachsener mit multiplen 
Vermittlungshemmnissen, das landesweit 

von einem Trägerverbund von 10 Berufsbil-
dungswerken (BBW) umgesetzt wird.  

Das Projekt ist für Jugendliche und junge 
Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren 
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konzipiert, die durch die bestehenden Re-
gelsysteme nicht mehr erreicht werden. Als 
Zielgruppe gelten Jugendliche und junge 
Erwachsene mit komplexen beziehungs-
weise multiplen Problemlagen wie bei-
spielsweise fehlenden Schlüsselqualifikati-
onen, gesundheitlichen beziehungsweise 
psychischen Problemen, Drogenproblema-
tiken, fehlender Bildung sowie schwierigen 
Lebenssituationen und Biografien. 

Eine nachhaltige Veränderung im Bereich 
der Persönlichkeitsentwicklung entsteht 
hier unter anderem durch 

 die Stabilisierung und Klärung der per-
sönlichen Situation und einer damit 
einhergehenden Reduzierung vermitt-
lungsrelevanter Hemmnisse und Prob-
lemlagen, 

 die Klärung möglicher beruflicher Per-
spektiven, 

 die Identifizierung und Förderung indi-
vidueller Daseinskompetenzen, 

 die Förderung der Fähigkeit, Selbstver-
antwortung zu übernehmen, 

 die Vermittlung von relevanten Basis-
qualifikationen, berufsfeldrelevantem 
Wissen oder Teil-Qualifikationen, 

 die Steigerung von Motivation, Leis-
tungsfähigkeit und Belastbarkeit, 

 ggf. das Erreichen eines anerkannten 
Ausbildungsabschlusses (abhängig von 
den individuellen Voraussetzungen 
und der vereinbarten Zielsetzung) so-
wie 

 ggf. die Aufnahme einer sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung. 

Ziel des Förderangebotes ist somit die 
nachhaltige und durch eine regelmäßige 
und aktive Teilnahme gekennzeichnete 
Rückkehr der jungen Menschen in das oder 
die jeweilige(n) vorhandene(n) Regelsys-
tem(e), wie beispielsweise Ausbildung, Ar-
beit, Maßnahme-Angebote, aber auch Frei-
willigendienste, Ehrenamt, familiäre Struk-
turen und psychosoziale Beratungssys-
teme.  

Darüber hinaus werden nachhaltige Verän-
derungen im Bereich der Persönlichkeits-
entwicklung angestrebt.

 

55..  EEiinnssttiieeggssqquuaalliiffiizziieerruunngg  
  
Die Zielgruppe der unter 25-jährigen (U25) 
Leistungsbeziehenden stellt im Bereich der 
Eingliederung in Ausbildung und Arbeit 
stets eine besondere Herausforderung dar. 
Zur Vermeidung von langfristigem, unter 
Umständen sogar lebenslangem Leistungs-
bezug ist eine erfolgreich abgeschlossene 
Berufsausbildung ein wichtiger Baustein 
für eine berufliche Karriere.  

Mit dem Begriff der „Einstiegsqualifizie-
rung“ ist ein Unterstützungsangebot be-
schrieben, welches sich an junge Menschen 
richtet, die noch nicht über die notwendige 

Ausbildungsreife verfügen. Die jungen 
Menschen (i.d.R. bis zum 27. Lebensjahr) 
werden im Betrieb als Auszubildende be-
handelt und sollen so einen wichtigen 
Schritt zur Erreichung eines Ausbildungs-
vertrages im darauffolgenden Jahr gehen. 
Ressourcen sollen gestärkt, Vermittlungs-
hemmnisse reduziert werden; der Betrieb 
bekommt einen Eindruck des bzw. der zu-
künftigen Auszubildenden und diese kön-
nen die beruflichen Anforderungen real 
kennenlernen und ihren Berufswunsch 
letztlich auch überprüfen. 
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In den letzten Jahren hat sich die Situation 
der Bewerberinnen und Bewerber auf dem 
Ausbildungsmarkt stark verändert. Mittler-
weile gibt es viele junge Menschen mit Ein-
wanderungsgeschichte, die in den Arbeits-
markt eintreten möchten, aber sprachlich 
noch Unterstützung brauchen und auch 
den Anforderungen einer Berufsausbildung 
noch nicht genügen. Auch für diese Ziel-
gruppe bietet dieses Instrument eine Vor-
bereitung und einen Übergang in die duale 
Berufsausbildung. Dies hat demzufolge 
eine große Bedeutung für die berufliche In-
tegration in Deutschland. 

Während der Qualifizierungszeit wird zu-
sätzlich zur fachlichen und sprachlichen 
Unterstützung auch eine sozialpädagogi-
sche Betreuung gewährleistet. Sowohl für 
die Leistungsbeziehenden als auch für die 
Betriebe steht die EQ-Betreuerin, Frau Lu-
chian, als Ansprechpartnerin zur Verfü-
gung. Regelmäßige Kontakte und eine kon-
tinuierliche Unterstützung in schwierigen 
Situationen sorgen dafür, dass ein Abbruch 
der Einstiegsqualifizierung oft vermieden 
werden kann.  

Zum 31.07.2022 haben im Kreis Coesfeld 
14 Personen eine Einstiegsqualifizierung 
beendet, darunter 7 Personen mit Migrati-
onshintergrund. Insgesamt wurden 9 Per-
sonen in ein Ausbildungsverhältnis über-
nommen.  

Im aktuellen Durchführungszeitraum ab 
dem 01.08.2022 haben bislang 9 Personen 
eine Einstiegsqualifizierung begonnen. 

Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, 
dass mit Beginn der Einstiegsqualifizierung 
eine Teilnahme an einem individuellen Un-
terstützungsangebot im Rahmen einer 
schulischen Nachhilfe sinnvoll sein kann, 
damit die betroffenen Menschen rechtzei-
tig Unterstützung im Fachunterricht und/ 
oder in der Deutschförderung bekommen 
können. Der Träger Akademie Überlingen 
GmbH bietet dieses Angebot „Assistierte 
Ausbildung flexibel“ (AsA flex) im Kreis  
Coesfeld an drei Standorten (Coesfeld, Dül-
men und Lüdinghausen) an; hier erfolgt 
eine fachliche Unterstützung begleitend 
zum regulären Berufsschulunterricht. 

Aktuell erlebt das Ausbildungssystem einen 
starken Zufluss von geflüchteten Men-
schen aus der Ukraine. Diese Zielgruppe 
benötigt eine gesonderte Unterstützung 
zum Aufbau der Sprachkenntnisse. Dem 
könnte das BAMF-Programm „Einstiegs-
qualifizierung plus Sprache“ als ein passge-
naues Angebot zugutekommen, welches 
das Ziel hat, die Einstiegsqualifizierung und 
die Berufsschule mit einem sprachlichen 
Training zu kombinieren, und das eine sinn-
volle Ergänzung des Förderinstruments der 
Einstiegsqualifizierung darstellen könnte. 
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VVII..  GGrreemmiieenn  
 
11..  ÖÖrrttlliicchheerr  BBeeiirraatt  
 
Als Nachfolgegremium für die Arbeits-
marktkonferenz wurde im Jahr 2011 der 
„Örtliche Beirat“ gemäß § 18d SGB II gebil-
det. Dieser berät über die Auswahl und Ge-
staltung der Eingliederungsinstrumente 
und -maßnahmen. Auch stellt er ein Forum 
zur gegenseitigen Information, zur Bera-
tung der Jobcenter und zum Aufgreifen von 
innovativen Ansätzen dar. Der Örtliche Bei-
rat gewährleistet über die Möglichkeit der 
Stellungnahme seiner Mitglieder die fachli-
che Unterstützung des Jobcenters bei der 
Bestimmung der angemessenen und 

zweckmäßigen Eingliederungsmaßnah-
men.  

Zugleich ist für die Beteiligten des örtlichen 
Arbeitsmarktes Transparenz über das Ge-
samtspektrum der aktiven Leistungen des 
zugelassenen kommunalen Trägers herge-
stellt. Vertreterinnen und Vertreter von Be-
teiligten des örtlichen Arbeitsmarktes, die 
Eingliederungsleistungen anbieten, sind 
zur Vermeidung von Interessenskonflikten 
laut gesetzlicher Regelung von der Mit-
gliedschaft im Örtlichen Beirat ausge-
schlossen. 

  
22..  AArrbbeeiittss--  uunndd  PPrroojjeekkttggrruuppppeenn  
 
Begleitet wird die Umsetzung des SGB II im 
Kreis Coesfeld durch die Lenkungsgruppe, 
die sich aus Vertreterinnen und Vertretern 
der kreisangehörigen Städte und Gemein-
den sowie des Kreises Coesfeld (Dezernent 
II, Abteilungsleiter sowie Mitarbeitende 
der Abteilung Soziales und Jobcenter) zu-
sammensetzt. 

Weitere Arbeitsgruppen auf Kreisebene 
mit Vertretenden der Städte und Gemein-
den sowie des Kreises Coesfeld sind gebil-
det worden, um eine kreisweit qualitativ 
einheitliche Arbeitsweise und Rechtsan-
wendung zu gewährleisten (Besprechung 
der Leiterinnen und Leiter der Jobcenter, 
aktive und passive AG Fallbearbeitung 
etc.); ferner werden zu bestimmten aktuel-
len Themen Arbeitsgruppen gebildet. 

Zudem bestehen Arbeitsgruppen mit Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der zuge-
lassenen kommunalen Träger auf Münster-
land- bzw. Landesebene.  

Auf Landesebene arbeiten im Rahmen der 
sogenannten Kommunalkonferenz unter 

Federführung des Landkreistages sowie 
des Städtetages die 18 zugelassenen kom-
munalen Träger in Nordrhein-Westfalen 
zusammen. 

Darüber hinaus hat das Ministerium für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales des Landes 
NRW eine Arbeitsgruppe mit den zugelas-
senen kommunalen Trägern in NRW gebil-
det.  

Auf Münsterlandebene haben sich die Lei-
tungen der Jobcenter aus den Kreisen Bor-
ken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf so-
wie aus der Stadt Münster in einer Arbeits-
gruppe zusammengeschlossen.  

Die Aufgaben nach dem SGB II werden als 
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung 
wahrgenommen. Das Ministerium übt die 
Fachaufsicht aus und ist zugleich gegen-
über dem Kreis weisungsberechtigt. Im 
Rahmen dieser Aufgabenwahrnehmung 
finden regelmäßig Besprechungen beim 
Ministerium zu unterschiedlichen Themen 
statt. 
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33..  NNeettzzwweerrkk  CChhaanncceennggeerreecchhttiiggkkeeiitt  
 
Das „Netzwerk Chancengerechtigkeit“ 
wurde vom Kreis Coesfeld initiiert mit dem 
Ziel, Doppelstrukturen zu vermeiden und 
gleiche Startbedingungen für Kinder, Ju-
gendliche und Familien im Kreis Coesfeld zu 
sichern und Bildungsübergänge erfolgreich 
zu gestalten. Nach der verbindlichen Unter-
zeichnung der „Gemeinsamen Erklärung 
zum gelingenden Aufwachsen und lebens-
langen Lernen“ durch alle elf Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister im Kreis Coes-
feld haben rund 50 Fachkräfte aus den Be-
reichen Integration, Jugendhilfe, Bildung, 
Gesundheit und Politik das „Netzwerk 
Chancengerechtigkeit“ gegründet, um 
diese gemeinsame Erklärung kreisweit um-
zusetzen und um hierzu konkrete Strate-
gien zu entwickeln.  

 

 

In den letzten drei Jahren fand die Chan-
cenkonferenz aufgrund der Kontaktbe-
schränkungen und dem Versammlungsver-
bot online statt. Nach einer langen Pause 

war es dieses Jahr, zum Glück, wieder mög-
lich, die Veranstaltung in Präsenz starten zu 
lassen. Die Chancenkonferenz fand am 
27.09.2022 in der Burg Lüdinghausen statt. 
Die Resonanz auf die Einladung mit über 
100 Anmeldungen zeigte, dass der Raum 
für persönliche Gespräche und Austausche 
in dieser Zeit sehr fehlte. Neben den Trä-
gern der freien Wohlfahrtspflege nahmen 
pädagogische Fachkräfte aus Kindertages-
einrichtungen, Schulen und Beratungsstel-
len sowie Mitarbeitende aus Behörden und 
Ehrenamtliche auf Einladung der Koordi-
nierungsstelle des Netzwerks Chancenge-
rechtigkeit teil.  

In einem Impulsvortrag klärte Andreas Nitz 
von der Kreispolizeibehörde Coesfeld mit 
seiner Kollegin Kathrin Hagedorn über Cy-
berkriminalität und insbesondere über se-

xualisierte Gewalt auf. Der Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen wurde in den letz-
ten Jahren durch die Gesetzgebung deut-
lich aufgewertet. Die Vergehen rund um se-
xualisierten Missbrauch stellen mittler-

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr begrüßt die Teilnehmenden im Veranstaltungsraum  

(Bildquelle: Kreis Coesfeld) 
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weile strafbare Verbrechen dar. Die Fall-
zahlen sind allerdings während der Pande-
mie drastisch angestiegen.  

Neben der Prävention von sexualisierter 
Gewalt, insbesondere in den digitalen Me-
dien, standen der Umgang mit traumati-
sierten Kindern und Jugendlichen mit Ein-
wanderungsgeschichte, die Reaktion auf 
Scham und Beschämung, aber auch die Prä-
vention vor prekärer Beschäftigung in der 
Workshop-Phase am Nachmittag auf dem 
Programm. Die Workshops waren gut be-
sucht und es konnten viele Themen erar-
beitet werden.  

Die Teilnehmenden und das Organisations-
team (bestehend aus dem Jugendamt, dem 
Kommunalen Integrationszentrum, dem 
Regionalen Bildungsbüro und dem Jobcen-
ter des Kreises Coesfeld) freuten sich über 
die Präsenzveranstaltung und über die po-
sitive und zufriedene Resonanz. Zum Ende 
der Veranstaltung waren sich alle darin ei-
nig, dass der fachliche Austausch zur Stär-
kung von Kindern, Jugendlichen und deren 
Familien weiterhin unerlässlich ist. 

 

 

 

 

 

 

   

Über 100 Netzwerk-Mitglieder tagten auf der Burg (Bildquelle: Kreis Coesfeld). 
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44..  BBeenncchhlleeaarrnniinngg  
 
Das Projekt „Benchmarking der Options-
kommunen“ bietet den bundesweit 104 
Optionskommunen seit 2006 eine Platt-
form für den internen Austausch der Ideen 
und Konzepte zur Verbesserung der Instru-
mente und Organisation bei der Betreuung 
und Integration von Langzeitarbeitslosen. 
Es werden dabei ausschließlich die Opti-
onskreise und -städte betrachtet. Ein Ver-
gleich, zum Beispiel mit den gemeinsamen 
Einrichtungen, erfolgt aufgrund der unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen nicht. 

Das Benchlearning ist der direkte Nachfol-
ger des Projektes „Benchmarking der Opti-
onskommunen“, wobei beim Benchlearn-
ing die Analyse der Unterschiede gemein-
sam mit den Beteiligten der SGB II-Prozesse 
erfolgt. Ob in einem internen oder exter-
nen Vergleich, Benchlearning beinhaltet 
das Analysieren der Prozesse oder der bes-
ten Strategien sowie die Überleitung dieser 
erfolgreichen Modelle („Best Practices“) in 
die Praxis. 

Dadurch werden Erfolgsfaktoren deutlich 
und unterschiedliche Vorgehensweisen 

aufgezeigt. Die im Benchlearning ermittel-
ten Kennzahlen können zudem in einem 
Monitoring zur Ergebnis- und Fortschritts-
kontrolle herangezogen werden. So ent-
steht ein kontinuierlicher Optimierungs-
prozess für die Aufgabenwahrnehmung vor 
Ort. 

Sowohl zur Implementierung als auch zur 
Umsetzung des Benchlearnings ist die „Pro-
jektleitung“ als zentrales Steuerungsgre-
mium eingerichtet worden. Die Besetzung 
dieses Gremiums erfolgt hierbei aus dem 
„Arbeitskreis Option“, der auf Bundes-
ebene stellvertretend die Interessen aller 
Landkreise und kreisfreien Städte im SGB II 
vertritt. Mit dem Dezernenten der Bereiche 
Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Ju-
gend und Gesundheit, Herrn Detlef Schütt, 
ist der Kreis Coesfeld sowohl im „Arbeits-
kreis Option“ als auch in der „Projektlei-
tung“ des Benchlearnings vertreten und so-
mit sowohl aktiv an der Lieferung von the-
matischen Impulsen für die Vergleichsring-
arbeit als auch auf der Entscheidungsebene 
im Arbeitskreis Option beteiligt. 
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VVIIII..  ZZaahhlleenn  ––  DDaatteenn  ––  FFaakktteenn  
 

AAllllggeemmeeiinnee  IInnffoorrmmaattiioonneenn  zzuurr  SSttaattiissttiikk  
 

Der Kreis Coesfeld ist als sogenannter Opti-
onskreis ein vom Bund zugelassener kom-
munaler Träger (zkT), der die Aufgaben 
nach dem SGB II, der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, eigenständig und unab-
hängig von der Agentur für Arbeit wahr-
nimmt. Die Städte und Gemeinden im Kreis 
Coesfeld bewilligen im Auftrag des Kreises 
Coesfeld die Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes nach dem SGB II und 
stellen Ansprechpersonen in den Rathäu-
sern vor Ort.  

Im Folgenden werden Zahlen, Daten und 
Fakten dargestellt. 

Sämtliche Angaben hierbei beziehen sich 
auf die amtlichen Statistiken der Bunde-
sagentur für Arbeit (BA) (https://statis-
tik.arbeitsagentur.de). 

Hinweis zu den T-0 und T-3 Daten 

„T-0 Daten“ sind die aktuell gemeldeten 
Statistikdaten für den laufenden Monat; 
„T-3 Daten“ sind die nach Ablauf von 3 Mo-
naten gemeldeten statistischen Daten in-
klusive der Nachmeldungen für die Vormo-
nate. 

Qualitative Gesamtbewertung der Ge-
nauigkeit  

Die Datengewinnung aus Geschäftsdaten 
stellt eine hohe Genauigkeit sicher. Gesi-

cherte statistische Aussagen über Entwick-
lungen im Zeitverlauf lassen sich im Bereich 
der Grundsicherungsstatistik nach dem 
SGB II aufgrund der operativen Untererfas-
sungen (z. B. verspätete Antragsabgabe o-
der zeitintensive Sachverhaltsklärung) nur 
über Zeiträume treffen, die drei Monate 
zurückliegen (Wartezeit); z. B. werden Da-
ten für den Berichtsmonat September 2022 
erst auf Basis der Daten mit Datenstand De-
zember 2022 berichtet. 

Begriffserklärung 

Das Glossar der Statistik der BA enthält Er-
läuterungen zu allen statistisch relevanten 
Begriffen, die in den verschiedenen Pro-
dukten der Statistik der BA Verwendung 
finden. Neben allgemeinen statistischen 
Grundbegriffen finden Sie hier auch die 
spezifischen Fachbegriffe der jeweiligen 
Fachstatistik. 

Die einzelnen Begriffe sind alphabetisch 
sortiert und können über Lesezeichen aus-
gewählt werden. Verlinkungen innerhalb 
der jeweiligen Erläuterungen zeigen Quer-
verbindungen auf oder führen Sie direkt zu 
weitergehenden Informationen. 

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Sta-
tischer-Content/Grundlagen/Definitio-
nen/Glossare/Generische-Publikatio-
nen/Gesamtglossar.pdf 
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11..  BBeessttaanndd  ddeerr  AArrbbeeiittsslloosseenn  
 
Definition * Rechtsgrundlage * Methode 

Arbeitslose sind Personen, die  

• vorübergehend nicht in einem Beschäf-
tigungsverhältnis stehen oder nur eine 
weniger als 15 Stunden wöchentlich 
umfassende Beschäftigung ausüben 
(Beschäftigungslosigkeit),  

• eine versicherungspflichtige, mindes-
tens 15 Stunden wöchentlich umfas-
sende Beschäftigung suchen (Eigenbe-
mühungen),  

• den Vermittlungsbemühungen der 
Agentur für Arbeit oder des Jobcenters 
zur Verfügung stehen, also arbeiten 
dürfen, arbeitsfähig und -bereit sind 
(Verfügbarkeit),  

• in der Bundesrepublik Deutschland 
wohnen,  

• nicht jünger als 15 Jahre sind und die Al-
tersgrenze für den Renteneintritt noch 
nicht erreicht haben und 

• sich persönlich bei einer Agentur für Ar-
beit oder einem Jobcenter arbeitslos 
gemeldet haben.  

Für Hilfebedürftige nach dem SGB II findet 
nach § 53a Abs. 1 SGB II die Arbeitslosende-
finition des § 16 SGB III sinngemäß Anwen-
dung. Die Betreuung und Arbeitslosenmel-
dung erfolgt in einem Jobcenter.  

Im Zeitverlauf haben Änderungen im Sozi-
alrecht, z. B. durch Einführung neuer Para-
graphen, sowie in der Organisation der So-
zialverwaltungen Einfluss auf die Zahl der 
Arbeitslosen. 

Im Kreis Coesfeld 

Im Dezember 2022 betreuten die Jobcen-
ter des Kreises Coesfeld insgesamt 2.315 
arbeitslose Personen. Damit stieg die An-
zahl der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II 
im Vergleich zu Dezember 2013 um 
22,36 %. Im Vergleich zum Vorjahr 2021 
stieg die Anzahl der Arbeitslosen um 
27,97 %. Grund hierfür ist u.a. der Rechts-
kreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge 
zum 01. Juni 2022. Auch konnte dadurch 
das bisher gewohnte Niveau von unter 
2.000 Arbeitslosen nicht gehalten werden.  
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22..  AAnnzzaahhll  ddeerr  IInntteeggrraattiioonneenn  iinn  EErrwweerrbbssttäättiiggkkeeiitt  
  
Definition * Rechtsgrundlage * Methode 

Im Zuge des § 48a SGB II werden die Träger 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
anhand von Kennzahlen miteinander ver-
glichen. Die Kennzahlen – und Ergänzungs-
größen – basieren dabei auf den Datener-
hebungen nach § 51b SGB II und werden in 
einer Rechtsverordnung nach § 48a SGB II 
(RVO nach § 48a) näher festgelegt. Für die 
Erstellung der Kennzahlen und Ergänzungs-
größen ist die Statistik der Bundesagentur 
für Arbeit zuständig. Die Kennzahlen wer-
den im Rahmen der allgemeinen Auswer-
tungsmodelle der Grundsicherungsstatistik 
SGB II ermittelt. 

Integrationen gemäß den Kennzahlen nach 
§ 48a SGB II liegen vor, wenn erwerbsfä-
hige Leistungsberechtigte (eLB) sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigungen, voll-
qualifizierende berufliche Ausbildungen o-
der selbständige Erwerbstätigkeiten auf-
nehmen. Der Umfang (Arbeitsstunden) und 
die Dauer (Zeitraum der Beschäftigung) 
sind dabei unerheblich. Unerheblich ist 

auch, ob sich der Arbeitsvermittlungsstatus 
(arbeitslos, nicht arbeitslos arbeitsuchend, 
nicht arbeitsuchend) durch die Erwerbstä-
tigkeit ändert. Zudem ist es irrelevant, ob 
durch die Aufnahme der Erwerbstätigkeit 
die Hilfebedürftigkeit tatsächlich beendet 
wird. 

Auswertungen aus der Grundsicherungs-
statistik stehen nach einer Wartezeit von 3 
Monaten Verfügung. Deshalb enthält die 
Zeitreihe der Integrationszahlen immer die 
addierten Werte von Oktober des Vorjah-
res bis September des Folgejahres. 

Kreis Coesfeld 

Im September 2022 (Datenstand Dezem-
ber 2022) lagen 1.106 Integrationen gemäß 
den Kennzahlen nach § 48a SGB II vor. Im 
Vergleich zum zweiten Corona-Krisen-Jahr 
2021 haben insgesamt 163 erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte weniger eine sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung, 
eine voll qualifizierende berufliche Ausbil-
dung oder eine selbständige Erwerbstätig-
keit aufgenommen.  
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33..  BBeessttaanndd  ddeerr  BBeeddaarrffssggeemmeeiinnsscchhaafftteenn  
  
Definition * Rechtsgrundlage * Methode 

Eine Bedarfsgemeinschaft (BG) gem. § 7 
SGB II bezeichnet eine Konstellation von 
Personen, die im selben Haushalt leben 
und gemeinsam wirtschaften.  

Vom Begriff der BG abzugrenzen sind Haus-
haltsgemeinschaften und Zweckgemein-
schaften (wie z. B. Studenten-WGs). 

Als Bestand an Bedarfsgemeinschaften 
werden alle zum Stichtag gültigen Bedarfs-
gemeinschaften gezählt. Dies bedeutet, 
dass der Bewilligungszeitraum nicht vor 
dem Stichtag enden darf und dass mindes-
tens eine Person in der Bedarfsgemein-
schaft einen Anspruch auf Leistungen nach 
dem SGB II für den Berichtsmonat hat. Dies 
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umfasst auch jene Personen, deren Leis-
tungsanspruch durch Sanktionen vollstän-
dig gekürzt wurde. 

Auswertungen aus der Grundsicherungs-
statistik stehen nach einer Wartezeit von 3 
Monaten Verfügung. Deshalb enthält die 
Zeitreihe der Bedarfsgemeinschaften den 
Wert von September des Berichtsjahres 
mit Datenstand Dezember 2022. 

Im Kreis Coesfeld 

Der Entwicklung der Zahl der Bedarfsge-
meinschaften im Kreis Coesfeld von 2015 
(4.439) bis 2022 (4.139) ist zu entnehmen, 
dass es den Jobcentern im Kreis Coesfeld 
gelungen ist, die Zahl der Bedarfsgemein-
schaften trotz der anhaltenden COVID-19 
Pandemie und den Folgen des Angriffskrie-
ges gegen die Ukraine weiterhin auf einem 
vergleichsweise niedrigen Stand zu halten. 
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44..  AArrbbeeiittsslloosseennqquuoottee  iimm  KKrreeiiss  CCooeessffeelldd  
  
Definition * Rechtsgrundlage * Methode 

Arbeitslosenquoten werden nur für Ge-
meinden mit mehr als 15.000 zivilen Er-
werbspersonen ausgewiesen. Die Arbeits-
losenquote setzt die Zahl der Arbeitslosen 
ins Verhältnis zur Zahl der Erwerbsperso-
nen, die sich aus den zivilen Erwerbstätigen 

und den Arbeitslosen zusammensetzt. 
Diese Bezugsgröße wird auf Basis zurücklie-
gender Daten einmal jährlich festgeschrie-
ben (Bezugsgröße). Somit wird die aktuelle 
Arbeitslosenzahl im Zähler einer älteren 
Bezugsgröße im Nenner gegenübergestellt.  

 

Arbeitslosenquote = Arbeitslosea x 100 alle ziv. Erwerbstätiget + Arbeitsloset 

 

a = aktueller Zeitpunkt 
t = terminierter Zeitpunkt (Zeitpunkt Erhebung der Bezugsgröße)  
 

Im Kreis Coesfeld 

Im Vergleich zum Stand Dezember 2021 
mit 1,4 % stabilisierte sich die Arbeitslosen-
quote im SGB II nun zum Abschluss des Jah-
res 2022 nicht, sondern ist mit einem Wert 

von 1,9 % so hoch wie in den letzten 10 Jah-
ren nicht. Die gesamte Arbeitslosenquote 
der Rechtskreise SGB II und SGB III zusam-
men liegt im Dezember 2022 bei 3,1 %. 
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Verglichen mit anderen Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen nimmt der Kreis  
Coesfeld bei der originären Arbeitslosenquote weiterhin eine Spitzenposition ein.
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55..  BBuunnddeessmmiitttteell  ffüürr  bbeerruufflliicchhee  EEiinngglliieeddeerruunnggssmmaaßßnnaahhmmeenn  
  
Die Finanzierung von Maßnahmen zur be-
ruflichen Eingliederung von SGB II-Leis-
tungsberechtigten obliegt nach den Best-
immungen des SGB II ausschließlich dem 
Bund. Hierzu stellt der Bund den Trägern 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
jährlich ein an der Zahl der zu betreuenden 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ori-
entiertes Eingliederungsbudget zur Verfü-
gung. 

Die Aufteilung des Eingliederungsbudgets 
erfolgt nach vorheriger Beratung im Örtli-
chen Beirat und im Ausschuss für Arbeit, 
Soziales, Senioren und Gesundheit sowie 
im Kreisausschuss durch den Kreistag. Eine 

Anpassung der Teilbudgets durch die Ver-
waltung ist möglich. Der Örtliche Beirat 
wird über diese Änderungen informiert.  

Von den Bundesmitteln für berufliche Ein-
gliederungsmaßnahmen ist jedoch noch 
ein Betrag zur Verstärkung des Verwal-
tungskostenbudgets in Abzug zu bringen. In 
2022 war dies ein Betrag in Höhe von 
450.000 €. Diese Umschichtung ist erfor-
derlich, um die Betreuungsschlüssel zur 
Umsetzung des SGB II in den kreisangehö-
rigen Städten und Gemeinden für die Berei-
che Fallmanagement und Leistungssachbe-
arbeitung zu gewährleisten. 

 

 

Bundesmittel für berufliche Eingliederungsmaßnahmen - Eingliederungsbudgets in € 

Die Planung der beruflichen Eingliederung 
der SGB II-Leistungsberechtigten hat unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Bedarfe 
der Kundinnen und Kunden des regionalen 

Arbeitsmarktes sowie der hierfür zur Verfü-
gung stehenden Eingliederungsmittel jähr-
lich neu zu erfolgen.

6.
25

6.
91

2 
€

6.
55

4.
34

7 
€

4.
89

9.
60

1 
€

4.
10

7.
82

0 
€

3.
08

9.
00

0 
€

3.
15

8.
43

4 
€

3.
60

7.
51

7 
€

3.
38

1.
98

2 
€

3.
58

3.
00

8 
€

3.
60

7.
51

7 
€

3.
38

1.
98

2 
€

4.
57

4.
56

2 
€

4.
95

8.
62

0 
€

5.
61

5.
27

3 
€

0 €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €

5.000.000 €

6.000.000 €

7.000.000 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jahr

Eingliederungsbudgets in Euro

Jahres- und Eingliederungsbericht 2022

53



 
 

 
54 

 

66..  AAuussggaabbeenn  ffüürr  KKoosstteenn  ddeerr  UUnntteerrkkuunnfftt  uunndd  HHeeiizzuunngg  uunndd  eeiinnmmaalliiggee  LLeeiissttuunnggeenn  
  
Der Kreis Coesfeld hat die entstehenden 
Aufwendungen im Bereich der Leistungen 
für Unterkunft und Heizung und der einma-
ligen Leistungen zu tragen. Für Kosten der 
Unterkunft wurden in 2020 insgesamt 
18.052.292,61 € verausgabt.  

Der Bund beteiligt sich an den Aufwendun-
gen für die Leistungen für Unterkunft und 
Heizung. Aufgrund der Corona-Pandemie 
hat der Bund eine um 25 % erhöhte Bun-
desbeteiligung an den Kosten für Unter-
kunft und Heizung zur finanziellen Entlas-
tung der Kommunen ab dem Jahr 2020 be-
schlossen. Die Bundesbeteiligungsquote 

liegt nun bei 51,4 %. 2020 betrug die Bun-
desbeteiligung 9.278.878,40 €. Seit 2016 
erstattet der Bund auch die Kosten der Un-
terkunft für anerkannte Flüchtlinge im 
SGB II. 

Einmalige Leistungen wie zum Beispiel Um-
zugskosten, Wohnungsbeschaffungskosten 
und Erstausstattungen der Wohnung und 
bei Schwangerschaft und Geburt werden 
nicht vom Bund erstattet. Im Jahr 2020 
wurden einmalige Leistungen in Höhe von 
394.994,43 € erbracht.    
 

 

 

Ausgaben für Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen 
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77..  PPlluuss--JJoobbss  
  
Definition * Rechtsgrundlage * Methode 

Die in § 16d SGB II normierte Arbeitsgele-
genheit („Plus-Job“) ist eine Eingliede-
rungsmaßnahme, in der erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte (eLB) zusätzliche, im 
öffentlichen Interesse liegende und wett-
bewerbsneutrale Arbeiten verrichten. Der 
„Plus-Job“ begründet kein Arbeitsverhält-
nis. Er dient der Erhaltung oder Wiederer-
langung der Beschäftigungsfähigkeit von 
arbeitsmarktfernen Personen und der Er-
zielung von Integrationsfortschritten für 
eine Integration in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt. Die zu verrichtende Arbeit ist 
keine Gegenleistung für die den Leistungs-
berechtigten gewährten Grundsicherungs-
leistungen.  

Die Mehraufwandsentschädigung gemäß 
§ 16d Abs. 7 SGB II, die alle tatsächlichen 
Aufwendungen abdeckt, die durch die Teil-
nahme an einem „Plus-Job“ zusätzlich an-
fallen, ist den Leistungsberechtigten als 
pauschalierte Leistung zu gewähren. Sie 

beträgt im Kreis Coesfeld je leistungsbe-
rechtigter Person und abgeleisteter Ar-
beitsstunde 1,00 €. Deshalb waren zu Be-
ginn der Option „Plus-Jobs“ umgangs-
sprachlich als „1-Euro-Jobs“ bekannt. Seit 
einigen Jahren hat sich der Name „Plus-
Job“ durchgesetzt.  

Die Schaffung, Organisation und Betreuung 
der entsprechenden „Plus-Jobs“ liegt 
ebenso wie die Zuweisung der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer zu den „Plus-Jobs“ 
in der Zuständigkeit der elf örtlichen Job-
center. 

Im Kreis Coesfeld 

Aufgrund gesetzlicher Änderungen müssen 
die „Plus-Jobs“ wettbewerbsneutral, im öf-
fentlichen Interesse und zusätzlich sein. 
Waren es vor 10 Jahren im Jahr 2013 noch 
109.961 geleistete Plus-Job Stunden, so ist 
die Zahl seitdem deutlich zurückgegangen 
und der Trend von 2020 und 2021 setzt sich 
auch im Jahr 2022 bei nur noch 8.678 Stun-
den fort. 
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88..  SSaannkkttiioonneenn    
  
Definition * Rechtsgrundlage * Methode 

Rechtsgrundlage für die Sanktionierung 
von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
(eLB) bildet § 31 SGB II in Verbindung mit 
§ 31a SGB II bzw. § 32 SGB II. 

ELB und die mit ihnen in einer Bedarfsge-
meinschaft lebenden Personen müssen alle 
Möglichkeiten ausschöpfen, um ihre Hilfe-
bedürftigkeit zu beenden oder zu verrin-
gern. Ist es den eLB zumutbar, eine Tätig-
keit aufzunehmen, müssen sie sich aktiv 
darum bemühen bzw. aktiv an allen Maß-
nahmen mitwirken, die dieses Ziel unter-
stützen. Kommen die Leistungsberechtig-
ten diesen Verpflichtungen ohne wichtigen 
Grund nicht nach, treten Sanktionen ein, 
die eine Kürzung bis hin zum völligen Weg-
fall des Arbeitslosengeldes II vorsehen kön-
nen. 

Die Sanktionsquote setzt die Anzahl der 
eLB eines Berichtsmonats mit mindestens 
einer gültigen Sanktion (Sanktionsbestand) 
zur Anzahl aller eLB eines Berichtsmonats 
in Beziehung.  

Sanktions-
quote = 

eLB mit mindestens ei-
ner zum Stichtag wirk-

samen Sanktion 

alle eLB zum Stichtag 

Dabei ist zu beachten, dass die Nenner-
größe auch einen Anteil von eLB enthält, 
die nicht verpflichtet sind, eine Arbeit auf-
zunehmen, weil ihnen eine Arbeitsauf-
nahme nicht zumutbar ist.  

Dies ist z. B. bei Alleinerziehenden mit Kin-
dern unter 3 Jahren oder eLB, die noch die 
Schule besuchen, der Fall. Dementspre-
chend kommt für diesen Personenkreis die 
Mehrzahl der möglichen Sanktionsgründe 
nicht in Betracht. In diesen Fällen kann bei-
spielsweise keine Sanktion aufgrund der 
Weigerung, eine Arbeit aufzunehmen oder 
eine Maßnahme anzutreten, ausgespro-
chen werden. Bei der Betrachtung der 
Höhe dieser Quote muss also berücksich-
tigt werden, dass die Grundgesamtheit im 
statistischen Sinne nicht voll ausschöpfbar 
ist. 

Auswertungen aus der Grundsicherungs-
statistik stehen nach einer Wartezeit von 3 
Monaten Verfügung. 

Im Kreis Coesfeld 

Im August 2022 (Datenstand November 
2022) hatte der Kreis Coesfeld insgesamt 
16 eLB mit mindestens einer Sanktion und 
einen Bestand von 5.527 eLB. Dies ergibt 
eine Sanktionsquote von 0,3 %. 
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VVIIIIII..  PPrrüüffuunnggeenn  ––  IInnhhoouusseesseemmiinnaarree  
 

11..  IInnnneennrreevviissiioonn  
  
Der Kreis Coesfeld hat als Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende durch 
die Einrichtung einer unabhängigen Innen-
revision sicherzustellen, dass die Leistun-
gen des SGB II unter Beachtung der gesetz-
lichen Bestimmungen zweckmäßig und 
wirtschaftlich erbracht werden. Zu den 
Aufgaben gehört auch die jährliche Prüfung 
und Testierung der Ordnungsmäßigkeit der 
dem Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales übermittelten SGB II-Schlussrech-
nung. 

Durch Beschluss des Kreistages vom 
15.02.2006 ist die örtliche Rechnungsprü-
fung des Kreises Coesfeld mit der Wahr-
nehmung der Aufgaben der Innenrevision 
beauftragt worden. 

Die Prüfungsbereiche der Innenrevision 
sind vielfältig und orientieren sich zum Teil 
an aktuellen Geschehnissen oder Prüfungs-
feststellungen des Bundes bei der Prüfung 
anderer Jobcenter. Regelmäßig erfolgen 
begleitende Prüfungen der monatlich zu 
erstellenden Nachweise und die o.g. Prü-
fung und Testierung der Schlussrechnung. 
Die übrigen Prüfbereiche werden jährlich 
neu festgelegt. Sie umfassen sowohl die ak-
tiven als auch die passiven Leistungen nach 
dem SGB II. Ggf. erfolgen auch Prüfungen 
in den Jobcentern der kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden.  
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22..  FFaacchhaauuffssiicchhtt  
  
Der Prüfungsauftrag des Kreises Coesfeld 
im Rahmen der Fachaufsicht ergibt sich aus 
der Delegationssatzung. Darin ist geregelt, 
dass der Kreis berechtigt ist, von den Job-
centern der kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden Bücher, Belege und sonstige 
Unterlagen zur Prüfung anzufordern oder 
eine ordnungsgemäße Durchführung der 
übertragenen Aufgaben durch eigene Erhe-
bungen vor Ort oder durch automatisierte 
Datenerhebung zu prüfen.  

Ziel der fachaufsichtlichen Prüfung ist die 
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, 
den Weisungen entsprechenden, gleich-
mäßigen und einheitlichen Vorgehens-
weise bei der Ermittlung und Bemessung 
der Leistungen nach dem SGB II innerhalb 
des Kreisgebietes.  

Aus diesem Grund wird regelmäßig in allen 
elf Jobcentern der Städte und Gemeinden 
im Kreis Coesfeld eine fachaufsichtliche 
Prüfung vorgenommen. So wurden und 
werden auch in den Jahren 2022 und 2023 
erneut alle kreisangehörigen Jobcenter 
fachaufsichtlich geprüft. Die Stichproben-
prüfung bezieht sich hierbei auf folgende 
Schwerpunktthemen: 

 Personaleinsatz 
 Organisation 
 Verwaltungs- und Kontrollsysteme, 

insbesondere Umgang mit Forderun-
gen, Stundungen und Niederschlagun-
gen 

 Arbeitsvermittlungsstatus 
 Kundenkontakte in der Corona-Pande-

mie 
 Chronologie der digitalen Aktenfüh-

rung 
 Rücknahme und Aufhebung von Ver-

waltungsakten im SGB II; Abgrenzung 
der §§ 44, 45 und 48 SGB X 

 Unterhalt 

Die fachaufsichtliche Prüfung ermöglicht es 
dem Kreis Coesfeld, eventuellen Proble-
men der Städte und Gemeinden in den ge-
prüften Bereichen entgegenzuwirken. 
Durch die Hinweise im Rahmen der Prüfbe-
richte gibt der Kreis Coesfeld den örtlichen 
Jobcentern – ebenso wie durch Erteilung 
von Weisungen oder durch das Angebot 
von Inhouseschulungen – Hilfestellungen 
zur Optimierung der künftigen Arbeits-
weise. 

 

33..  GGeemmeeiinnddlliicchhee  PPrrüüffuunngg  
 
Die Prüfung von Verwaltungsvorgängen 
aus delegierten Aufgaben erfolgt durch die 
örtlichen Rechnungsprüfungsausschüsse 
beziehungsweise durch die örtlichen Prü-
fungsämter. 

Gemäß § 103 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeinde-
ordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
hat die örtliche Prüfung und damit der ört-
liche Rechnungsprüfungsausschuss jeder 
Kommune die Aufgabe der Prüfung des 

Jahresabschlusses der Stadt beziehungs-
weise Gemeinde. Nach Satz 2 dieser Vor-
schrift sind in die Prüfung des Jahresab-
schlusses die Entscheidungen und Verwal-
tungsvorgänge aus delegierten Aufgaben 
auch dann einzubeziehen, wenn die Zah-
lungsvorgänge selbst durch den Träger der 
Aufgabe vorgenommen werden und insge-
samt finanziell von erheblicher Bedeutung 
sind. 
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Die Zuständigkeit für die Prüfung der 
Rechtmäßigkeit der Abrechnungen im Be-
reich der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende nach dem SGB II liegt somit beim 

jeweiligen örtlichen Rechnungsprüfungs-
ausschuss. 

 

44..  MMaaßßnnaahhmmeenn--  uunndd  TTrrääggeerrccoonnttrroolllliinngg  
 
Das Jobcenter des Kreises Coesfeld setzt 
Einzel- und Gruppenmaßnahmen sowie 
weitere arbeitsmarktintegrative Förderin-
strumente zur Integration der SGB II-Leis-
tungsberechtigten in den ersten Arbeits-
markt ein. 

Der Schwerpunkt des Maßnahmencontrol-
lings liegt bei den im Wege einer Ausschrei-
bung vergebenen Gruppenmaßnahmen 
und hier insbesondere bei der Überprüfung 
der vereinbarten Rahmenbedingungen so-
wie der konzeptionellen Umsetzung der 
Angebote. 

Im Zuge des Maßnahmencontrollings erfol-
gen interne Akten-, Unterlagen- und Be-
richtsprüfungen, aber auch externe Prüfun-
gen der räumlichen und personellen Situa-
tion sowie der tatsächlichen Konzept-Um-
setzung vor Ort. 

Wesentliche Schwerpunkte der internen 
Prüfungen sind 

 das Berichtswesen,  
 das Finanzwesen und 
 die Schlussrechnung. 

Der Hauptfokus der externen Prüfungen 
vor Ort bei den jeweiligen Maßnahmenträ-
gern liegt auf Stichproben unter anderem 
in folgenden Bereichen: 

 Qualität und Quantität der einge-
setzten Mitarbeitenden 

 Räumlichkeiten und Sachmittel 
(inkl. EDV) 

 Konzeptionelle Umsetzung der 
Maßnahmen 

 Einhaltung der den einzelnen Trä-
gern übertragenen Berichts- und 
Prüfpflichten 

Festgestellte Defizite, Minderleistungen o-
der Mängel – in der Regel rein organisato-
rischer Art beziehungsweise Nichteinhal-
tungen von Berichtsterminen – wurden von 
den Trägern zeitnah abgestellt, etwaige 
Überzahlungen verrechnet, unklare Rege-
lungsbereiche geklärt beziehungsweise 
durch die Einführung oder Aktualisierung 
von Richtlinien korrigiert. 

Positiv festzuhalten ist, dass unabhängig 
von etwaig getroffenen Feststellungen 
auch weiterhin alle Prüfungen seitens des 
Jobcenters aktiv durch die beteiligten Trä-
ger unterstützt wurden. Trotz der zum Teil 
noch zu Beginn des Jahres bestehenden 
Einschränkungen im Hinblick auf die 
Corona-Pandemie wurde sich stets um eine 
sichere Umsetzung externer Prüfungen vor 
Ort oder aber um eine alternative Durch-
führung der jeweiligen Termine (zum Bei-
spiel in digitaler Form) bemüht. 

Das Teilnahmebeschwerdemanagement 
sieht vor, dass Beschwerden von Maßnah-
meteilnehmenden an das Jobcenter des 
Kreises Coesfeld zu richten sind. Die Be-
schwerde wird dann an den jeweiligen Trä-
ger zwecks Stellungnahme weitergeleitet. 
Nach Eingang einer entsprechenden Stel-
lungnahme erfolgt eine abschließende Prü-
fung dahingehend, ob die Eingabe bezie-
hungsweise die Beschwerde sich als unbe-
gründet oder begründet erweist. 

Im Bedarfsfall findet das Ergebnis dieser 
Prüfung auch Berücksichtigung im Rahmen 
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des Maßnahmencontrollings. Bei begrün-
deten Beanstandungen wird der jeweilige 
Maßnahmenträger angewiesen, die Män-
gel umgehend abzustellen. Grundsätzlich 
werden im Bedarfsfall zur Klärung der Situ-
ation auch die Fachdienste (zum Beispiel 

die Hilfeplanung) hinzugezogen. Das Ergeb-
nis der Beschwerdeprüfung wird der Be-
schwerdeführerin bzw. dem Beschwerde-
führer mitgeteilt. Auch finden, sofern dies 
im Einzelfall notwendig erscheint, beglei-
tete Konfliktlösungsgespräche statt. 
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55..  IInnhhoouusseesseemmiinnaarree  
 
Die Folgen der Corona-Pandemie und des 
Krieges in der Ukraine stellen die zuständi-
gen Stellen vor große Herausforderungen. 
Im Jahr 2022 haben sich insgesamt 50 Mit-
arbeitende der Jobcenter der Städte und 
Gemeinden und des Kreises Coesfeld im 
Rahmen von 5 Inhouseseminaren, die je-
weils unter Beachtung der Hygieneregeln 
in den Räumen des Kreises Coesfeld bzw. 

auf der Burg Vischering in Präsenz durchge-
führt werden konnten, zu den Themen 

 Aktuelle Rechtsprechung zum SGB II, 
 Vorrangige Leistungen nach § 12a 

SGB II, 
 Sicher im Konflikt – Deeskalation und 

Konfliktlösungen im Umgang mit ag-
gressiven Kunden und Kundinnen, 

 Mietrechtliche Fragen (SGB II und SGB 
XII) und 

 Ersatz- und Erstattungsansprüche 
gem. §§ 34 ff SGB II 

weitergebildet. Die Teilnehmenden äußer-
ten sich trotz des hohen Arbeitsdrucks po-
sitiv zu den Erkenntnissen aus den Semina-
ren. Der fachliche und persönliche Aus-
tausch untereinander trägt daneben zu ei-
ner Verbesserung der Arbeitsatmosphäre 
bei. 

 

 

Inhouseseminar zum Thema „Mietrechtliche Fragen (SGB II und SGB II)“ am 24.08.2022 auf 
der Burg Vischering. Die Veranstaltung wurde im Tandem durch Frau Astrid Lente-Poertgen, 
Vorsitzende Richterin am LSG NRW (Bild 1), und Herrn Moritz Poertgen, Rechtsreferendar am 
Landgericht Düsseldorf (Bild 2), geleitet. 

  

Teilnehmende der Städte und Gemeinden sowie des Kreises Coesfeld mit der Vorsitzenden Richterin am Landes-
sozialgericht NRW, Frau Astrid Lente-Poertgen (4.v.r.) zum Thema ‚Aktuelle Rechtsprechung im SGB II‘ 
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